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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn es darum geht, Mobilität in Deutschland attraktiv, 
sozial gerecht und klimaneutral zu gestalten, fällt der 
Blick meist auf den Bund und die Kommunen. Der eine 
gibt bundesweite Ziele und Rahmenbedingungen vor und 
entscheidet über die Verteilung von Steuereinnahmen, 
die anderen sind dafür verantwortlich, wie politische 
Vorgaben sich lokal auf die Verkehrsströme, den öffent-
lichen Raum und die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe 
auswirken. 

Doch auch die Bundesländer verfügen über Handlungs-
spielräume in der Verkehrspolitik. Sie können Entschei-
dungen auf der Bundesebene beeinflussen, gesetzliche 
Rahmenbedingungen mitgestalten, einen landesspezifi-
schen Rahmen zum Erreichen politischer Ziele vorgeben 
und eigene Maßnahmen umsetzen. Sie erfüllen zudem 
eine überaus wichtige Scharnierfunktion zwischen der 
übergeordneten Perspektive der Bundesregierung und 
dem eher lokalen Blickwinkel von Städten, Gemeinden 
und Landkreisen.

Um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen, 
müssen alle Ebenen von Politik und Verwaltung inner-
halb ihrer jeweiligen Wirkungsbereiche möglichst effek-
tiv handeln und gut miteinander zusammenarbeiten. 
Bislang funktioniert dies nicht immer so, wie es erfor-
derlich wäre. Das ist einer von vielen Gründen, warum 
der Verkehrssektor bereits seit drei Jahren sein Ziel zur 
Reduktion der klimaschädlichen Emissionen verfehlt 
und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch sein Ziel für 
das Jahr 2030 nicht erreichen wird. 

In dieser Analyse haben wir uns die Rolle der Bundeslän-
der in der Verkehrspolitik genauer angeschaut. In einem 
ersten Teil  klären wir grundsätzliche Fragen wie: Welche 
formalen Kompetenzen haben die Länder im Unterschied 
zu den Kommunen und dem Bund? Wie steht es mit der 
Vergleichbarkeit verschiedener Bundesländer? Wie sind 
die für Verkehr und Klimaschutz zuständigen Ressorts in 
den 16 Bundesländern strukturiert? 

Für den zweiten Teil haben wir anhand von Interviews 
mit Expert:innen Erfahrungen aus sechs Bundeslän-
dern zusammengetragen: Baden-Württemberg, Bayern, 
Brandenburg, Hamburg, Hessen und Nordrhein-West-
falen. Die Beispiele sind nicht nach Qualitätskriterien 
ausgewählt, sondern sollen ein möglichst breites Bild der 
Länderpraxis vermitteln und erprobte Handlungsmög-
lichkeiten für klimawirksame Maßnahmen im Bereich 
Verkehr und Mobilität dokumentieren. 

Auf Basis dieser Gespräche und Analysen haben wir 
zusammenfassend Handlungsempfehlungen und 
 Hinweise für Bundesländer abgeleitet. Diese Schlüsse 
liegen allein in der Verantwortung von Agora Verkehrs-
wende. Für die Bereitschaft der Interviewpartner:innen, 
ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns zu teilen, sind 
wir sehr dankbar. Ohne ihre Unterstützung wäre diese 
Veröffentlichung nicht möglich gewesen.

Mit unserem Papier möchten wir allen Verantwortlichen 
und Beteiligten in den Bundesländern einen Einblick in 
die Praxis geben und im besten Fall dazu anregen, neue 
Wege in der Verkehrspolitik zu gehen und bestehende 
Handlungsspielräume für mehr Lebensqualität, soziale 
Teilhabe und Klimaschutz zu nutzen. 

Wir freuen uns auf die weitere Diskussion und 
 wünschen eine anregende Lektüre. 

Dr. Wiebke Zimmer
Stellvertretende Direktorin
für das Team von Agora Verkehrswende
Berlin, März 2024
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Ergebnisse und Empfehlungen

Großen Einfluss auf den Erfolg haben Bundesländer außerdem durch klare Kommunikation,  effiziente 

Verwaltungsstrukturen und eindeutige Zuständigkeiten. Die verantwortliche Administration sollte 

nach innen und außen vermitteln können, warum die Ziele und Maßnahmen sinnvoll sind und welche 

Vorteile diese für das Gemeinwohl und einzelne Interessengruppen bringen. Weil in der Verkehrs

wende viele Ressorts zusammenwirken müssen, braucht es darauf ausgerichtete Abläufe und 

Personalressourcen. Horizontale Strukturen, die Ressorts auf gleicher Hierarchieebene verbindlich 

zusammenbringen, haben sich dabei als hilfreich erwiesen. Gleichzeitig sollte auf allen Ebenen klar 

kommuniziert werden, wo die Länder eigenständig handeln können und wie sie in den Themen

bereichen verfahren, in denen Bund oder Kommunen die Hauptakteure sind. 

Die Bundesländer sind in ihrer Verkehrspolitik teilweise von Entscheidungen der Bundesebene 

 abhängig; sie haben aber auch Spielräume, diese zu beeinflussen und zu ergänzen. So entscheidet der 

Bund zum Teil darüber, welche Mittel den Ländern zur Verfügung stehen, um im eigenen Wirkungs

bereich zu bundesweiten verkehrspolitischen Zielen beizutragen, zum Beispiel über die Regionalisie

rungsmittel. Diese stammen aus Steuereinnahmen des Bundes und sollen in den Ländern den Schie

nenpersonennahverkehr und das Deutschlandticket mitfinanzieren. Wollen die Länder Entscheidungen 

des Bundes mitgestalten, müssen sie in der Verkehrsministerkonferenz und im Bundesrat möglichst 

geschlossen auftreten. 

Die Bundesländer können die Kommunen bei der Verkehrswende vielseitig unterstützen. Das 

 Konnexitätsprinzip besagt, dass die Bundesländer zur Finanzierung kommunaler Mehrkosten 

 verpflichtet sind, die durch gesetzliche Vorgaben auf Landesebene entstehen. Unabhängig von dieser 

Regelung befähigen die Länder Kommunen jedoch über eigene Finanzierungsgesetze und pro

gramme, mit konkreten Maßnahmen innerhalb eines vom Land definierten Rahmens zu strategische 

Zielen beizutragen.  Wichtig sind dafür auch Standards im Landesbaurecht oder die Ausgestaltung von 

Parkgebührenverordnungen. Angebote der Länder wie Förderberatungen, Leitfäden, Arbeitshilfen und 

Netzwerke helfen, informieren und motivieren bei der kommunalen Arbeit für die Verkehrswende.
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Die Bundesländer können viel zum Gelingen der Verkehrswende beitragen und damit die Lebens

qualität in Deutschland verbessern und den sozialen Ausgleich fördern. Vor allem in drei Bereichen 

haben die Länder Gestaltungsspielraum: 1. Entwicklung eines flächendeckenden, leistungsfähigen 

Umweltverbunds (Fuß, Fahrrad, ÖPNV, geteilte Mobilität) mit einer Mobilitätsgarantie im öffentlichen 

Verkehr; 2. Aufbau einer landesweit vernetzten, hochwertigen Fahrradinfrastruktur; 3. Förderung  

der Elektromobilität.

1

Erfolgreich sind die Bundesländer vor allem dann, wenn sie ihr Vorgehen sorgfältig planen, koor di

nieren und auswerten sowie bei Bedarf nachsteuern. Dazu gehört, sachlich begründete, rechtlich 

 verbindliche und messbare Ziele zu definieren und sie in Gesetzen und Strategien festzuschreiben. 

Zum Erreichen der Ziele müssen effektive Instrumente und Maßnahmen ausgearbeitet und die 

Fortschritte anhand von aussagekräftigen Indikatoren beobachtet werden. Zeichnet sich ab, dass die 

Maßnahmen nicht ausreichen, wird das Vorgehen angepasst, um wieder auf Zielkurs zu kommen.

2
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Bodenschutz oder Siedlungsentwicklung durchaus auch 
eine Relevanz für den Bereich Verkehr haben können.  Für 
alle Bereiche, die nicht ausdrücklich in eine der bei-
den Kategorien fallen, können die Länder eigenständig 
Gesetze erlassen, solange sie dabei nicht die kommunale 
Selbstverwaltungsgarantie verletzen (Art. 28 Abs. 2 GG). 
Außerdem können sie ergänzende Verordnungen und 
Regelwerke beschließen (vgl. Kapitel 4). Damit sind sie 
zwar durch geltende Bundesgesetzgebung eingeschränkt, 
verfügen aber gleichzeitig durchaus über Spielräume, die 
an vielen Stellen noch nicht ausgeschöpft werden. 

1.1 Das Zusammenspiel mit der 
 Bundesebene

Die großen Föderalismusreformen der Zweitausender-
jahre haben sowohl die Kompetenzaufteilung (2006) als 
auch die Finanzbeziehungen (2009) zwischen Bund und 
Ländern neu geordnet. Neben ihren Mitwirkungsrechten 
in der Bundesgesetzgebung über den Bundesrat verfügen 
die Länder mittlerweile über erhebliche Spielräume in 
Bezug auf die Gestaltung ihrer Institutionen und auf die 
Staatstätigkeit in einer Reihe von Politikfeldern. Dazu 
gehören Bildungspolitik, Innere Sicherheit und auch 
Bereiche wie Infrastruktur- und Umweltpolitik, die für 
den Bereich Verkehr direkt relevant sind.1

Regelungen im Grundgesetz: Die Gesetzgebungskom-
petenzen des Bundes in Abgrenzung zu den Bundeslän-
dern sind im Grundgesetz (GG) geregelt.2 In bestimmten 
Bereichen kann ausschließlich der Bund Gesetze 
erlassen, er hat jedoch die Möglichkeit, den Ländern in 
diesem Rahmen eigene Befugnisse zur Gesetzgebung zu 
erteilen (ausschließliche Gesetzgebung; Art. 71 und 73 
GG).3 In den Bereichen der sogenannten konkurrierenden 
Gesetzgebung hat der Bund Vorrang, kann jedoch von 
eigenen Regelungen absehen und damit den Ländern 
Handlungsspielräume eröffnen (Art. 71 und 73 GG ). Dazu 
gehören unter anderem Gesetze zur Regelung des Stra-
ßenverkehrs (siehe auch nebenstehenden Kasten) und 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung öffentli-
cher Straßen mit Fahrzeugen (Stichwort Maut). In diesen 
Bereichen, wie auch beim Kraftfahrtwesen generell, 
muss der Bund eigene Gesetzgebung mit der Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse begründen.4 

In einigen Bereichen, die konkurrierender Gesetzgebung 
unterliegen, können die Länder eigene, von Bundesre-
gelungen abweichende, Gesetze erlassen. Dazu gehören 
Naturschutz und Raumordnung (Art. 72 Abs. 3 GG), also 
Themen, deren Fragestellungen beispielsweise im Bereich 

1 Hildebrandt; Wolf (2016), S. 6–7.
2 In der Fassung vom 19.12.2022.
3 Hierzu gehören beispielsweise auswärtige Angelegen-

heiten und der Luftverkehr sowie Bau, Unterhalt und 
das Betreiben von Schienenwegen der Eisenbahnen des 
Bundes und das Erheben von Nutzungsentgelten für diese 
Schienenwege.

4 Lintzmeyer et al. (2021), S. 90.

1 | Formale Kompetenzen der Bundesländer

StVG und StVO 

Beispiele für Bundesgesetzgebung im konkurrie
renden Bereich sind das Straßenverkehrsgesetz 
(StVG) und die Straßenverkehrsordnung (StVO). 
Beide Regelwerke stehen wegen ihres Einflusses 
auf die Handlungsspielräume der Kommunen 
wiederholt in der Diskussion.5 Da beispielsweise 
das Thema Parkraummanagement und Fragen 
von Flächengerechtigkeit und Inwertsetzung des 
öffentlichen Raums für die Mobilitätswende auf 
der kommunalen Ebene eine bedeutende Rolle 
spielen, stellt die Flexibilisierung entsprechender 
Instrumente eine gute Möglichkeit dar, um den 
Kommunen mehr Handlungsspielräume in diesem 
Bereich zu eröffnen. 

Im Zuge einer Reform des StVG im Jahr 2020 hat 
der Bund ein wichtiges Instrument aus diesem 
Bereich an die Länder übergeben: Sie können die 
Höhe der jährlichen Gebühren für Bewohnerpark
ausweise seitdem entweder selbst festlegen oder 
dieses Recht der kommunalen Ebene übertragen 
(§ 6a Abs. 5a StVG). Von dieser Möglichkeit wurde 
seitens der Länder allerdings bisher in unter
schiedlichem Maße Gebrauch gemacht. Einige 
haben die allgemeine Obergrenze aufgehoben 
und die Entscheidung den Kommunen überge
geben, einige Länder sind dabei, ihre Parkgebüh
renverordnungen zu überarbeiten und in einigen 
Ländern, wie beispielsweise Bayern und Branden
burg, gilt weiterhin die alte Obergrenze.6 Diese lag 

5 Schwedes; Ruhrort (2016), S. 227; Agora Verkehrs-
wende (2022a).

6 DUH (2022).
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tag verabschiedete Novelle des StVG ablehnte.11 Die 
Novelle war als Umsetzung der Vereinbarung im Koaliti-
onsvertrag der Bundesregierung verhandelt worden, um 
das StVG und dann auch die StVO so anzupassen, „dass 
neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die 
Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit 
und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt 
werden, um Ländern und Kommunen Entscheidungs-
spielräume zu eröffnen“.12 Zwar wurden die geplanten 
Reformen insbesondere der StVO seitens der kommuna-
len Spitzen verbände dafür kritisiert, nicht weitreichend 
genug zu sein, dennoch äußerten sich verschiedene 
Kommunalverbände und -vertretungen nach dem 
Scheitern der Reform enttäuscht.13 In einigen koalitions-
geführten Ländern entsprach das Bundesratsvotum der 
Ministerpräsident:innen zudem nicht den Empfehlungen 
aus den jeweiligen Verkehrsministerien.

Verkehrsministerkonferenz: Als Mitglieder der Ver-
kehrsministerkonferenz (VMK) und ihrer vorbereitenden 
Gremien14 können die Vertreter:innen der Bundesländer 
sich miteinander austauschen und zudem Beschlüsse 
fassen, mit denen sie sich an die Bundesregierung rich-
ten. Um Forderungen gegenüber dem Bund das nötige 
Gewicht zu verleihen, sollten diese einstimmig ausfallen. 
In ihrer Sitzung vom März 2023 sprach sich die VMK 
beispielsweise für die Beibehaltung des Sektorziels im 
Bereich Verkehr nach dem Bundesklimaschutzgesetz15 
(KSG) aus und forderte auf Bundesebene ergänzende 
Maßnahmen im Verkehrssektor, um die absehbare 
 Einsparungslücke bis 2030 zu schließen16.

Bundesverkehrswegeplanung: Im Rahmen der Bundes-
verkehrswegeplanung können die Länder langfristig 
wirksame Infrastrukturentscheidungen auf der Bundes-
ebene maßgeblich mitgestalten, was in Hinblick auf die 
Verkehrswende und den Klimaschutz künftig stärker 
genutzt werden sollte. Denn die Auswahl der zu finan-

11 Die darauf basierenden Änderungen der StVO kamen ent-
sprechend nicht mehr zur Abstimmung. Ein Kommentar zum 
Reformentwurf findet sich in Ringwald; Reinhardt (2023).

12 SPD et al. (2021), S. 52.
13 Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände 

(2023); DStGB (2023); Initiative ,,Lebenswerte Städte durch 
angemessene Geschwindigkeiten“ (2023).

14 Geschäftsstelle der Verkehrsministerkonferenz (2024).
15 In der Fassung vom 18.08.2021.
16 Geschäftsstelle der Verkehrsministerkonferenz (2023).

Der Bundesrat: Über ihre Mitgliedschaft im Bundesrat 
können Landesregierungen zusätzlichen Einfluss auf die 
Bundesgesetzgebung ausüben – beispielsweise durch 
eine Ablehnung bei sogenannten Zustimmungsgeset-
zen9 oder durch die Einflussnahme auf Formulierungen 
von Bundesgesetzen und -verordnungen. Allerdings 
können die Länder ihre Stimmen (drei bis sechs, je nach 
Bevölkerungsgröße) immer nur einheitlich abgeben. Da 
mittlerweile jedoch fast alle Länder koalitionsregiert 
sind und bei Uneinigkeit der Regierungsparteien auf der 
Landesebene häufig eine Enthaltung vereinbart wird, 
erschweren die bundesweit parteipolitisch sehr unter-
schiedlichen Konstellationen bisweilen das Erreichen der 
erforderlichen absoluten Mehrheiten für eine Entschei-
dungsfindung im Bundesrat, zumindest wenn es um 
umfassende Politikwechsel geht.10 Auch zeigen sich in 
den Flächenländern mitunter Diskrepanzen zwischen 
den Interessenlagen der Landesregierungen und jener in 
den großen Städten des Landes – zumal dann, wenn diese 
von unterschiedlichen Parteien geführt werden.

Der Einfluss des Bundesrats sowohl auf den Bund als 
auch auf die Kommunen wurde zuletzt im November 
2023 deutlich, als die Länderkammer eine vom Bundes-

9 Zustimmungspflichtige Gesetzgebung ist im GG definiert 
und beinhaltet unter anderem Gesetze, die auf bestimmte 
Art und Weise die Finanzen der Länder beeinflussen 
(Bundesrat 2023). Bisweilen wird diese Definition von 
Bundesrat und Bundesregierung allerdings durchaus 
unterschiedlich ausgelegt (Lintzmeyer et al. 2021, S. 90).

10 Lintzmeyer et al. (2021), S. 90–91.

von 1993 bis 2020 bei 30,70 Euro. Stand Januar 
2024 kostet ein Bewohnerparkausweis in Potsdam 
weiterhin zwischen 10,20 Euro und 30,70 Euro pro 
Jahr.7 Im Stadtstaat Hamburg wird eine jährliche 
Gebühr von 65 Euro erhoben, in Münster betra
gen die jährlichen Gebühren 260 Euro, in Bonn 
360 Euro (ab März 2024; beide NRW) und in Ulm 
(BadenWürttemberg) 200 Euro.8 Die Stadt Mün
chen wartet aktuell darauf, dass das Land Bayern 
die alte Obergrenze aufhebt.

7 Landeshauptstadt Potsdam (o. J.).
8 Gieße (2024).
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Auseinandersetzungen bis hin zu Verwaltungsgerichts-
verfahren zur Folge haben können. So kann Uneinigkeit 
darüber herrschen, ob der Landesgesetzgeber bei der 
Aufgabenübertragung einen eigenen Entscheidungs-
spielraum hatte und kommunale Mehrbelastungen somit 
durch das Land verursacht wurden. Das ist besonders 
dann der Fall, wenn das Land auf Basis von Vorgaben des 
Bundes oder der EU handelt. Und auch im Rahmen einer 
Anwendung des Konnexitätsprinzips kommen Kommu-
nen und Länder bei der Konkretisierung der zusätzlich 
notwendigen kommunalen Ausgaben nicht immer zum 
gleichen Ergebnis.20 

In den Gesprächen zu dieser Studie ging es primär um 
Themenfelder, in denen aufgrund der Konnexität auf 
bestimmte Vorgaben seitens des Landes verzichtet wurde. 
Dennoch kann eine unterschiedliche Finanzstärke der 
Länder in diesem Zusammenhang durchaus auch Einfluss 
auf entsprechende Entscheidungen haben, denn: wer 
bestellt, bezahlt – wenn man es sich leisten kann. 

1.3 Finanzielle Anreize für die  
Kommunen: Finanzierungs
gesetze und richtlinien 

Jenseits der Auswirkungen des Konnexitätsprinzips 
können die Länder durch die Ausgestaltung von Finan-
zierungsgesetzen und -richtlinien Handlungsanreize 
schaffen und Mittel zur Verfügung stellen – hierzu 
drei Beispiele (vgl. Abschnitt 5 für Informationen zu 
verkehrs trägerspezifischen  Förderangeboten): 

Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG), 
Land Baden-Württemberg: 21 
• Ziel: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den 

Gemeinden im Sinne einer nachhaltigen und klima-
freundlichen Mobilität

• Gesamtvolumen: 320 Millionen Euro pro Jahr
• förderfähige Vorhaben aus den Bereichen: Rad- und 

Fußverkehr, ÖPNV (Schiene und Straße), kommunaler 
Straßenbau, Lärmschutz und Luftreinhaltung, Ver-
knüpfungsanlagen im Güterverkehr

• antragsberechtigt: Gemeinden, Landkreise und  

20 Hanke (2010).
21 In der Fassung vom 21.12.2022.

zierenden Projekte im Bereich Straße, Schiene und 
Binnenwasserstraßen durch die Bundesebene beruht 
maßgeblich auf den durch die Länder eingebrachten 
Projektvorschlägen. Diese sollten also zu übergeordneten 
Zielsetzungen in den Bereichen Klimaschutz und Ver-
kehrswende beitragen.17 Dann können die Länder eigene 
strategische Impulse in Richtung einer zukunftsfähigen 
bundesweiten Infrastrukturgestaltung setzen.

1.2 Finanzielle Verpflichtungen 
gegenüber den Kommunen:  
Das Konnexitätsprinzip

Aus der Vielzahl von Grundsätzen, Gesetzen und 
Richtlinien, die die Handlungsspielräume der Länder 
im Bereich Verkehr und Klimaschutz beeinflussen, soll 
hier ein Thema hervorgehoben werden: das Konnexi-
tätsprinzip. Dieser Rechtsgrundsatz wurde während der 
in den Bundesländern geführten Gespräche fast durch-
gängig als einer der wichtigsten Faktoren benannt, der 
die Länder unter Umständen davon abhält, Vorgaben 
für die Kommunen gesetzlich zu definieren. Das Prin-
zip besagt, dass ein Land finanzielle Mehrbelastungen 
der Kommunen decken muss, wenn diese durch eine 
entsprechende Aufgabenübertragung seitens des Landes 
auf die kommunale Ebene entstehen.18 Das Konnexi-
tätsprinzip greift also beispielsweise dann, wenn ein 
Land verbindliche Zielsetzungen für Angebotsqualitäten 
im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder für 
den Radverkehr definiert, deren Erreichung jedoch von 
kommunalen Maßnahmen und dem Einsatz kommunaler 
Haushaltsmittel abhängig ist. Das Prinzip muss in dieser 
Ausprägung zwar auch auf Landesebene beschlossen 
werden, ist aber mittlerweile in allen Verfassungen der 
Flächenländer verankert.19

Wie bei der Interpretation der Regelungen zur Zustim-
mungsgesetzgebung (vgl. Abschnitt 1.1) gibt es auch bei 
der Auslegung des Konnexitätsprinzips Unschärfen, die 

17 Agora Verkehrswende (2023a).
18 Hanke (2010).
19 Stadtstaaten müssen das Konnexitätsprinzip aus offen-

sichtlichen Gründen nicht für sich beschließen. Die jewei-
ligen Formulierungen aus den Landesverfassungen finden 
sich in Heinrich-Böll-Stiftung (2023). 
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Manche Kommunen oder Vorhabensträger werden erst 
durch solche Instrumente befähigt, bestimmte Maß-
nahmen umzusetzen und so ihre Spielräume zu erwei-
tern. Die entsprechenden Gesetze und Erlasse werden 
vorzugsweise so gestaltet, dass sie Bundesförderungen 
gezielt ergänzen. Zusätzlich können die Länder Unter-
stützung bei der Antragstellung für Bundesförderung 
sowie weitere, eigene Förderprogramme anbieten. Die 
im Sinne einer klima- und sozialverträglichen Ver-
kehrswende zielorientierte Vergabe von Finanzmitteln 
ist somit ein wichtiger Bereich, in dem die Bundeslän-
der Handlungsspielräume nutzen können. Näheres zu 
solchen finanziellen sowie darüber hinausgehenden 
Gestaltungsmöglichkeiten findet sich in Kapitel 5.

kommunale Zusammenschlüsse, Vorhabensträger  
des ÖPNV, sonstige Verkehrsunternehmen 

Mobilitätsfördergesetz (MobFöG HE), Land Hessen: 22 
• Ziel: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und  

der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung in den  
hessischen Gemeinden

• Gesamtvolumen: mindestens 100 Millionen Euro  
pro Jahr

• förderfähige Vorhaben aus den Bereichen: ÖPNV  
und kommunaler Straßenbau (im mehrjährigen Mittel 
zu gleichen Teilen) inklusive Mikrodepots für Güter-
verteilung auf der letzten Meile 

• antragsberechtigt: Gemeinden, Landkreise und 
kommunale Zusammenschlüsse, Verkehrsverbünde, 
Verkehrsunternehmen, Vorhabensträger des ÖPNV 
und des kommunalen Straßenbaus  

Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement (FöRi-MM), 
Ministerium für Verkehr, NRW: 23

• Ziel: effizientere Nutzung vorhandener Infrastruktur, 
Verbesserung des Mobilitätsangebots,  verbesserte 
Verkehrssicherheit, Emissionsreduktion in den 
 Bereichen Luftschadstoffe, Lärm und Klimagase

• Gesamtvolumen: rund 19 Millionen Euro pro Jahr
• Vorhaben sind förderfähig, wenn sie die definierten 

Zielsetzungen unterstützen. Dazu gehören integrier-
te, kommunale oder regionale Mobilitätskonzepte, 
 wissenschaftliche Studien, Maßnahmen zur Digi-
talisierung des Verkehrssystems, Mobilstationen und 
Quartiersgaragen, Einführung von Sharing- Diensten 
und Maßnahmen zur Förderung nachhaltiger 
 Stadtlogistik. 

• antragsberechtigt: Gemeinden und Gemeindeverbän-
de sowie andere, abhängig von der Art der Maßnahme

22 In der Fassung vom 28.06.2023.
23 MUNV (2023a).
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Zudem zeigte eine politikwissenschaftliche Betrachtung 
der Länderverkehrspolitik im Jahr 2016 „die Schwierig-
keiten auf, verlässliche Indikatoren für die verkehrs-
politischen Strategien der Länder zu finden“.26 Dieselbe 
Studie kam auch zu dem Schluss, die Verkehrspolitik 
der Länder sei – zumindest im historischen Längs-
schnitt – „in Hinblick auf die Verteilung von Finanzmit-
teln  zwischen dem Straßenverkehr und dem öffentlichen 
 Verkehr stärker von bundeseinheitlichen Trends 
dominiert als durch starke eigene Gestaltungsimpulse 
gekennzeichnet“ und „Spielräume für verkehrspolitische 
Gestaltung im Sinne einer integrierten Verkehrspoli-
tik scheinen im Vergleich dazu eher eng gesteckt oder 
wenig genutzt worden zu sein“. 27 Lediglich den großen 
und finanzstarken Ländern wurde diesbezüglich in der 
Vergangenheit zum Teil ein eigenständiges Handeln 
attestiert.28 

Die vorliegende Studie verdeutlicht jedoch, dass auch 
jenseits der Verteilung von Finanzmitteln zwischen 
ÖPNV und Straßenverkehr die Gestaltungsansprüche der 
Länder im Verkehrssektor in den letzten Jahren deutlich 
ambitionierter geworden sind. Und als Bestandsauf-
nahme zu den Themen Klimaschutz, Flächenverbrauch, 
Luftqualität, Lärmminderung und Verkehrssicherheit 
zeigte der Bundesländerindex Mobilität & Umwelt29 von 
2020 zudem, dass sich Unterschiede zwischen den Län-
dern bei diesen Themen nicht allein entlang der Bevöl-
kerungsdichte oder des BIP pro Kopf strukturieren. In 
diesem Index erhielten Baden-Württemberg, Thüringen 
und Rheinland-Pfalz die drei besten Gesamtwertungen. 
Beim BIP pro Kopf belegten diese Länder 2019 jedoch die 
Ränge 3, 15 und 9, in Bezug auf die Bevölkerungsdichte 
lagen sie auf Rang 6, 13 und 9.30

Insgesamt lohnt sich es sich also, einen näheren Blick 
darauf zu werfen, wie einzelne Länder die ihnen zur 
Verfügung stehenden Handlungsspielräume konkret 
ausgestalten.

26 Schwedes; Ruhrort (2016), S. 219.
27 Schwedes; Ruhrort (2016), S. 222–223.
28 Hildebrandt; Wolf (2016), S. 7.
29 Aktuellste Version: Allianz pro Schiene et al. (2020).
30 Siehe Fußnote 25.

2.1 Zur Vergleichbarkeit der Länder 
 
Bei einer gemeinsamen Betrachtung von Strategien und 
Maßnahmen der Bundesländer drängt sich die Frage auf, 
inwieweit diese sich untereinander tatsächlich verglei-
chen oder auch übertragen lassen. Immerhin unterschei-
den die Länder sich – teilweise sehr stark – durch ihre 
Rolle als Flächenländer oder Stadtstaaten, in Hinsicht auf 
ihre geografische Lage innerhalb Deutschlands sowie in 
Bezug auf eine Reihe sozioökonomischer Faktoren wie 
ihr Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf oder die Bevöl-
kerungsdichte (siehe Kasten). Damit stehen sie im Bereich 
Verkehr und Klimaschutz zum Teil vor unterschiedlichen 
Aufgaben – mit unterschiedlichen Möglichkeiten, um 
diesen gerecht zu werden.

2 |  Die Bundesländer im Überblick

Ländervergleich in Zahlen: Bezugsjahr 2019 24 
Das BIP pro Kopf lag in Hamburg am höchsten 
(65.400 Euro) und war damit mehr als doppelt 
so hoch wie im Land mit dem niedrigsten Wert, 
Sachsen Anhalt (29.600 Euro). Bayern, welches 
unter den Flächenländern den höchsten Wert 
erzielte (48.400 Euro), lag um den Faktor 1,6 höher 
als Sachsen Anhalt. Bei den CO2Emissionen pro 
Kopf aus dem Verkehr lag der höchste Wert mit 2,1 
Tonnen in Brandenburg fast doppelt so hoch wie der 
niedrigste Wert von 1,1 Tonnen in Berlin. Unter den 
Flächenländern erzielte Sachsen den niedrigsten 
Wert mit 1,5 Tonnen. Berlin war mit 4.118 Einwoh
ner:innen (EW) pro km² 60mal dichter besiedelt als 
Mecklen burgVorpommern (69 EW pro km²). Unter 
den Flächenländern war NordrheinWestfalen mit 
526 EW pro km² am dichtesten besiedelt, 7,6mal 
dichter als MecklenburgVorpommern.25

24 Hier und im Folgenden werden generell Zahlen 
aus dem Jahr 2019 verwendet, da die Jahre danach 
von Sondereffekten geprägt waren, die zum Teil 
auch noch weiter fortwirken (Coronapandemie, 
Energiekrise infolge des Kriegs gegen die Ukraine).

25 Eigene Berechnungen auf Basis von: Statistisches 
Bundesamt (19.06.2020), Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder | Gemeinsames Statistik-
portal (2023) und Statistisches Landesamt Bremen 
im Auftrag des Länderarbeitskreises Energie-
bilanzen (2019). Anmerkung: Für Mecklenburg- 
Vorpommern und das Saarland liegen keine Werte 
zu CO2-Emissionen vor.
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dies nicht der Fall ist, sind ressortübergreifende Struk-
turen oder Vereinbarungen von besonderer Bedeutung 
(vgl. Abschnitt 8.1). 

Doch selbst im Falle von unterschiedlichen Abteilungs-
zuständigkeiten im selben Ministerium können die 
Abstimmungswege relativ lang sein, besonders in großen 
Häusern, und es kann helfen, für Querschnittsthemen 
wie den Klimaschutz regelmäßige Abstimmungsformate 
zu etablieren. Ebenso kann eine fachlich (und auch indi-
viduell) gut abgestimmte personelle Besetzung bestimm-
ter Abteilungen gemeinsames, integriertes Denken und 
Handeln befördern.

Im Sinne von „der Name ist Programm” kann auch die 
Benennung einzelner Ministerien oder Abteilungen 
von Bedeutung sein. So wurden die für die Straßenbau-
verwaltung zuständigen Abteilungen der vier Regie-
rungspräsidien in Baden-Württemberg einheitlich in 
Mobilität, Verkehr & Straße umbenannt – auch, um 
sowohl nach innen als auch nach außen eine stringente 
Haltung zu kommunizieren. Und solange der Klimaschutz 
nicht als eine grundsätzliche Querschnittsaufgabe aller 
Ressorts verstanden und dort auch entsprechend veran-
kert wird, sollte er – wie auch der Bereich Verkehr und 
Mobilität – in der expliziten, wenn auch nicht zwingend 
alleinigen, Verantwortung eines Hauses liegen. Zusätz-
lich kann es sowohl in der Außenwahrnehmung als auch 
im Selbstverständnis der Agierenden einen Unterschied 
machen, ob die Ressortbezeichnung lediglich ein Thema 
oder auch ein Ziel benennt. Wenn ein Haus oder eine 
Abteilung Klimaschutz oder die Verkehrs- beziehungs-
weise Mobilitätswende im Namen trägt, signalisiert 
das neben der thematischen Verantwortung auch einen 
klaren Handlungsanspruch. 

2.2 Ressortzuschnitte: Zur Bedeutung 
von Zuständigkeiten

Bei den Ressortzuschnitten haben die Länder freie Hand 
und entsprechend variieren die ministerialen Zuständig-
keiten für Verkehr und Klimathemen in den 16 Bundes-
ländern. Für einen Gesamtüberblick zeigt Tabelle 1 die 
im Sommer 2023 aktuellen Regierungskoalitionen in 
allen Landesregierungen sowie die Aufgabenbereiche der 
entsprechenden Ministerien.31

Die Autor:innen einer umfangreichen Studie zu Erfolgs-
faktoren und Hemmnissen für eine umweltorientierte 
Verkehrspolitik für das Umweltbundesamt kamen zu 
dem Schluss, dass Verkehr- und Umweltressorts auf der 
Länderebene idealerweise eng miteinander verknüpft 
sein sollten, um den traditionellen Infrastrukturfokus im 
Bereich Verkehr auf Klimaschutz und andere Nachhal-
tigkeitsthemen auszuweiten und institutionelle Wege 
zu verkürzen.32 Im Rahmen der vorliegenden Studie 
konnten jedoch durchaus Unterschiede darin festge-
stellt werden, welche Bedeutung diesen Konstellationen 
für eine integrierte und klimaschutzorientierte Ver-
kehrspolitik beigemessen wird. In den untersuchten 
Bundesländern herrschte die Einschätzung vor, dass die 
(politischen) Farben verschiedener Ministerien einen 
größeren Einfluss auf das Zusammenspiel von Fachper-
spektiven haben als deren konkrete Ressortzuschnitte 
und dass darüber hinaus sowohl auf Abteilungs- als 
auch Referatsebene Persönlichkeit, Erfahrungen und 
Einstellungen der jeweils Verantwortlichen eine ent-
scheidende Rolle spielen können. Daraus lässt sich im 
Umkehrschluss ableiten, dass in Koalitionsregierungen 
die Ressorts mit Verantwortung für Verkehr, Klima und 
E-Mobilität (derzeit häufig bei Energie oder Wirtschaft 
angesiedelt) zwar nicht unbedingt im gleichen Haus, 
aber zumindest in den Händen derselben politischen 
Partei liegen sollten, um hier integrierte Ansätze zu 
gewährleisten. Nicht nur, aber im Besonderen, wenn 

31 In der Zwischenzeit fanden in Bayern und Hessen zwar 
Landtagswahlen statt, an dieser Stelle soll aber der Status 
quo zum Zeitpunkt der Untersuchung dargestellt werden.

32 Lintzmeyer et al. (2021). Hierzu ist anzumerken, dass die 
Themen Klima(schutz) und Umwelt mittlerweile zumin-
dest in Nordrhein-Westfalen von verschiedenen Ressorts 
verantwortet werden und in anderen Ländern generell als 
eigenständige Themenfelder in den Bezeichnungen der 
zuständigen Ministerien geführt werden.
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Ressortzuschnitte der für Verkehr und Klimaschutz zuständigen Ministerien (Sommer 2023) Tabelle 1 
(untersuchte Bundesländer und beteiligte Ministerien sind blau hervorgehoben) 

Bundesland

Landes

regierung nach 

Stimmen anteil

Nächste  

Landtags

wahl a
Ressortzuschnitt und Kürzel  

der relevanten Ministerien b

Parteizuge

hörigkeit der 

Minister:innen

Baden 

Württemberg

Grüne / CDU Frühjahr 2026 Verkehr | VM Grüne

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | UM Grüne

Bayern CDU /  

Freie Wähler

Oktober 2023 Wohnen, Bau und Verkehr* | StMB CSU

Umwelt und Verbraucherschutz | StUV (zuständig für Klimaschutz) Freie Wähler

Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | StMWi Freie Wähler

Berlin CDU / SPD Herbst 2026 Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt | SenMVKU CDU

Brandenburg SPD / CDU /  

Grüne

September 

2024

Infrastruktur und Landesplanung | MIL (zuständig für Verkehr und 

Mobilität)

CDU

Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz | MLUK Grüne

Bremen SPD / Grüne /  

Die Linke

Frühjahr 2027 Bau, Mobilität und Stadtentwicklung | SBMS SPD

Umwelt, Klima und Wissenschaft | SUKW Grüne

Hamburg SPD / Grüne Anfang 2025 Verkehr und Mobilitätswende | BVM Grüne

Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft | BUKEA Grüne

Hessen CDU / Grüne Oktober 2023 Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen | HMWEVW Grüne

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und  Verbraucherschutz | 

HMUKLV

Grüne

Mecklenburg 

Vorpommern

SPD /  

Die Linke

Herbst 2026 Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit | MWITA MV  

(zuständig für Verkehr)

SPD

Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt | MKLLU MV SPD

Nieder

sachsen

SPD / Grüne Oktober 2027 Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung | MW SPD

Umwelt, Energie und Klimaschutz | MU Grüne

Nordrhein 

Westfalen

CDU / Grüne Mai 2027 Umwelt, Naturschutz und Verkehr | MUNV Grüne

Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie | MWIKE Grüne

Rheinland 

Pfalz

SPD / Grüne /  

FDP

Frühjahr 2026 Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität | MKUEM Grüne

Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | MWVLW FDP

Saarland SPD Frühjahr 2027 Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz SPD

Sachsen CDU / Grüne /  

SPD

Herbst 2024 Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | SMVA SPD

Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft | SMEKUL Grüne

Sachsen 

Anhalt

CDU / SPD /  

FDP

Sommer 

2026

Infrastruktur und Digitales | MID (zuständig für Verkehr und Mobilität) FDP

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt | MWU SPD

Schleswig 

Holstein

CDU / Grüne Mai 2027 Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus | MWVATT SH CDU

Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur | MEKUN SH Grüne

Thüringen Die Linke /  

Grüne / SPD

Herbst 2024 Infrastruktur und Landwirtschaft | TMIL (zuständig für Verkehr) Die Linke

Umwelt, Energie und Naturschutz | TMUEN (zuständig für Klimaschutz) Grüne

a  Wie zum Zeitpunkt der Gespräche in den Ländern geplant.
b  Das Themenfeld EMobilität ist in einigen Ländern dem Energieressort zugeordnet, Verantwortung für Verkehrssicherheit und 

 Verkehrsgesetzgebung liegt oft bei den Innenministerien.
*  Ergänzend wurde ein Gespräch mit dem Leiter des Mobilitätsreferats der Stadt München geführt.

Agora Verkehrswende (2024) | Datenstand: 2023 
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Es lässt sich somit zwar ein gewisser Zusammenhang 
zwischen diesen Indikatoren beobachten, sie sind aber 
nicht linear miteinander verknüpft. Mit anderen Worten: 
Die CO2-Emissionen aus dem Verkehr steigen nicht in 
gleichem Maße wie die Bevölkerungsdichte abnimmt 
und ein höheres BIP pro Kopf geht nicht automatisch 
mit höheren Pro-Kopf-Emissionen aus dem Verkehr 
einher.33 

Um die Strategien und Handlungsansätze der sechs 
Länder näher zu untersuchen, wurden im Sommer 2023 
Gespräche mit Expert:innen aus den relevanten Minis-
terien geführt (vgl. Anhang für eine Liste der vertretenen 
Referate und beteiligten Personen, die jeweiligen Minis-
terien sind auch in Tabelle 1 hervorgehoben). 

Teil II dieses Berichts (Kapitel 4 bis 8) vermittelt die so 
entstandene Übersicht über Ansätze, die in den Beispiel-
ländern in Hinblick auf Verkehrswende, Mobilität und 
Klimaschutz in den folgenden Bereichen verfolgt werden:
 
• Gesetze und Strategien (Kapitel 4), 
• Fördern und Beraten (Kapitel 5), 
• Projekte auf Landesebene (Kapitel 6), 
• Daten und Digitalisierung (Kapitel 7) sowie 
• Kooperation und Kommunikation (Kapitel 8). 

Auf Basis dieser Informationen hat Agora Verkehrs-
wende Empfehlungen für ein sowohl ambitioniertes als 
auch realistisches politisches Handeln für eine sozial 
gerechte Verkehrswende für die Bundesländerebene 
formuliert. Sie sind im nächsten Kapitel zu finden.

33 Die jeweils beobachteten Ausprägungen der Indikato-
ren lassen sich im Einzelnen zwar zumindest in Teilen 
durch strukturelle Unterschiede der Länder auf  anderen 
Ebenen erklären. Diese Aspekte waren jedoch nicht 
Untersuchungs gegenstand dieser Studie.

2.3 Sechs Beispiele näher betrachtet

Angesichts der weiter oben dargestellten Unterschiede 
zwischen den Bundesländern dürfte es tatsächlich 
nicht für alle 16 Länder die eine idealtypische Heran-
gehensweise an die Verkehrswende geben. Da sie jedoch 
alle innerhalb derselben formalen Rahmensetzungen 
agieren (vgl. Kapitel 1), sind einzelne Ansätze prinzipiell 
übertragbar – in gleicher oder einer landesspezifisch 
angepassten Form. 

Um hierfür einen möglichst breiten Blick auf das Hand-
lungsrepertoire der Länder im Bereich Verkehr und 
 Klimaschutz werfen zu können, wurden sechs Bun-
desländer für diese Studie exemplarisch untersucht: 
Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen (NRW). Diese Aus-
wahl ist also nicht im Sinne einer Bestenliste entstanden. 
Vielmehr soll sie eine angemessene Bandbreite hin-
sichtlich Größe, geografischer Lage, Bevölkerungsdichte 
und Volkswirtschaft wie auch der im Vorangegangenen 
dargestellten Regierungszusammensetzungen abdecken 
und die Untersuchung zugleich methodisch handhabbar 
machen.

Abbildung 1 enthält einige sozio ökonomische Kenn-
werte der untersuchten Länder (mit Datenstand 2019, 
da Sondereffekte durch die Coronapandemie und infolge 
des Kriegs gegen die Ukraine im aktuell verfügbaren Jahr 
2022 zum Teil noch fortbestehen). Bei einem Blick auf die 
Spreizung zentraler Werte fällt auf,  

• dass zum Beispiel Hamburg ein mehr als doppelt  
so hohes BIP pro Kopf hatte wie Brandenburg und  
(als Stadtstaat) zudem eine vielfach höhere Bevölke-
rungsdichte;  

• dass die CO2-Emissionen pro Kopf aus dem Verkehrs-
sektor (jeweils ohne Seeverkehr und Flugverkehr) 
in Hamburg jedoch nur um den Faktor 0,9 unterhalb 
jener in Brandenburg liegen, der Unterschied hier also 
relativ gering ausfällt; 

• dass das am dichtesten besiedelte Flächenland Nord-
rhein-Westfalen noch geringere CO2-Emissionen pro 
Kopf als Hamburg aufweist, beim BIP pro Kopf hinge-
gen eher am unteren Ende der Skala liegt. 

Agora Verkehrswende | 16 Schaltstellen für die Mobilität von morgen
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Agora Verkehrswende (2024) | Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder | Gemeinsames Statistikportal (2023), 
Statistisches Bundesamt (19.06.2020), Statistisches Bundesamt (2023), Statistisches Landesamt Bremen im Auftrag des Länder-
arbeitskreises Energiebilanzen (2019), eigene Berechnungen.

Abbildung 1Kennwerte der untersuchten Bundesländer 
(CO₂-Emissionsbilanz ohne See- und Flugverkehr; Datenstand 2019)

Hessen – Bevölkerung: 6,3 Mio.
BIP: 291,3 Mio. € | Fläche: 21.116 km2  
jährliche CO₂-Emmissionen im Verkehr: 13,3 Mio. t 

Dtl. zum Vergleich: BIP/Kopf: 41.463 € | CO₂/Kopf: 1,88 | EW/km²: 233

BIP / Kopf: 46.328 €
CO₂ / Kopf: 2,12 t

EW / km2: 298 

Brandenburg – Bevölkerung: 2,5 Mio.
BIP: 76,1 Mio. € | Fläche: 29.654 km2 
jährliche CO₂-Emmissionen im Verkehr: 5,4 Mio. t

Dtl. zum Vergleich: BIP/Kopf: 41.463 € | CO₂/Kopf: 1,88 | EW/km²: 233

BIP / Kopf: 30.185 €
CO₂ / Kopf: 2,14 t

EW / km2: 85 

Nordrhein-Westfalen – Bevölkerung: 17,9 Mio.
BIP: 722,2 Mio. € | Fläche: 34.113 km2   
jährliche CO₂-Emmissionen im Verkehr: 30,8 Mio. t  

Dtl. zum Vergleich: BIP/Kopf: 41.463 € | CO₂/Kopf: 1,88 | EW/km²: 233

BIP / Kopf: 40.243 € 
CO₂ / Kopf: 1,72 t 

EW / km2: 526 

Hamburg – Bevölkerung: 1,8 Mio.
BIP: 120,8 Mio. € | Fläche: 755 km2  
jährliche CO₂-Emmissionen im Verkehr: 3,5 Mio. t

Dtl. zum Vergleich: BIP/Kopf: 41.463 € | CO₂/Kopf: 1,88 | EW/km²: 233

BIP / Kopf: 65.396 €
CO₂ / Kopf: 1,88 t
EW / km2: 2.447

Baden-Württemberg – Bevölkerung: 11,1 Mio.
BIP: 515,1 Mio. € | Fläche: 35.748 km2  
jährliche CO₂-Emmissionen im Verkehr: 22 Mio. t 

Dtl. zum Vergleich: BIP/Kopf: 41.463 € | CO₂/Kopf: 1,88 | EW/km²: 233

BIP / Kopf: 46.403 €
CO₂ / Kopf: 1,98 t

EW / km2: 311

Bayern – Bevölkerung: 13,1 Mio.
BIP: 634,8 Mio. € | Fläche: 70.542 km2  
jährliche CO₂-Emmissionen im Verkehr: 27,4 Mio. t 

Dtl. zum Vergleich: BIP/Kopf: 41.463 € | CO₂/Kopf: 1,88 | EW/km²: 233

BIP / Kopf: 48.369 €
CO₂ / Kopf: 2,09 t

EW / km2: 186
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Verkehrssektor mithilfe eines landesweiten Verkehrs-
modells entwickelt. So kann die Wirkung verschiedener 
Maßnahmenkombinationen untersucht werden, um dar-
auf aufbauend konkrete Ziele für den Um- und Ausbau 
von Verkehrsinfrastruktur sowie den Ausbau anderer 
Mobilitätsangebote zu definieren. 

Zielerreichung überprüfen und bei Bedarf nachsteuern: 
Um die Zielerreichung regelmäßig überprüfen zu können, 
müssen möglichst aussagekräftige Indikatoren gewählt 
werden.34 Es sollten kontinuierliche Entwicklungspfade 
definiert werden, die sich nicht nur auf einzelne Zieljahre 
wie 2030, 2045 oder 2050 beziehen. Diese Indikatoren 
müssen einem zeitlich möglichst engmaschigen Moni-
toring mit so früh wie möglich verfügbaren Ergebnissen 
unterliegen, denn ein effektives Nachsteuern in Hinblick 
auf Strategien und Maßnahmen kann nur dann erfolgen, 
wenn aktuelle oder unmittelbar absehbare Zielverfehlun-
gen frühzeitig erkannt werden. Zudem ist es wichtig, für 
den Bedarfsfall verbindliche Nachsteuerungsmechanis-
men mit klaren Verantwortlichkeiten festzulegen, damit 
eine absehbare Zielverfehlung auch entsprechendes 
Handeln auslöst.

Ziele und Maßnahmen klar kommunizieren: Die stra-
tegischen Ziele und der geplante Weg dorthin (im Sinne 
konkreter Maßnahmen) müssen von den verantwort-
lichen Ebenen mit Klarheit vertreten werden – in der 
Öffentlichkeit und innerhalb der eigenen Strukturen. 
Dabei reicht es nicht aus, Fakten klar verständlich dar-
zustellen. Um sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der 
politischen Arena Sorgen, Zweifeln und Widerständen 
möglichst effektiv begegnen zu können, werden positive 
Zielbilder benötigt. Sie sollten verdeutlichen, dass eine 
umfassend nachhaltige Mobilität gleichzeitig attrak-
tiv, alltagstauglich und leistbar sein kann und dass sie 
darüber hinaus die Lebensqualität verbessert – sowohl 
für einzelne Zielgruppen als auch für die Gesellschaft als 
Ganzes (vgl. Abschnitt 8.2).

34 Neben den CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor sind 
wichtige Beispiele: zusätzliche Kilometer im regionalen 
Schienen- oder Radverkehrsnetz, geförderte Fahrgast-
kilometer im regionalen Busverkehr, Angebotsqualitäten 
im SPNV und (geförderten) öffentlichem Straßenperso-
nenverkehr, Anteil von Umweltverbund und motorisiertem 
Individualverkehr am Modal Split (Wege und Personen-
kilometer).

Die Bundesländer können viel dazu beitragen, dass die 
Verkehrswende gelingt, Mobilität sozial gerechter wird 
und die Lebensqualität in Deutschland steigt. Die wich-
tigsten Zielsetzungen, die im Bereich Verkehrswende 
und Klimaschutz dabei derzeit auf der Länderebene 
verfolgt werden, sind ein flächendeckender, leistungs-
fähiger Umweltverbund mit attraktiven sowie verläss-
lichen Bedienstandards im ÖPNV und eine landesweit 
vernetzte, hochwertige Fahrradinfrastruktur, für die 
kommunale Angebote bei Bedarf ergänzt und verbunden 
werden. Außerdem soll E-Mobilität über eine komple-
mentär zwischen Bund und Kommunen angesiedelte 
Förderung gestärkt werden. 

Die in Teil II dieses Berichts dokumentierten Strategien 
und Maßnahmen aus den sechs Beispielländern verdeut-
lichen, dass den Bundesländern durchaus ein vielfältiges 
Instrumentarium zur Verfügung steht. Zugleich wird 
offensichtlich, dass die entsprechenden Handlungsspiel-
räume auf Länderebene bundesweit noch längst nicht 
ausgeschöpft werden.

Daher hat Agora Verkehrswende die folgenden Emp-
fehlungen für eine sozial gerechte und klimafreundliche 
Verkehrspolitik auf Landesebene entwickelt. Sie benennen 
die wichtigsten Stellschrauben, die die Länder in der Hand 
haben. Die Empfehlungen richten sich an Akteur:innen 
aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, die für ent-
sprechende Strategien und Maßnahmen verantwortlich 
sind oder sich an deren Gestaltung beteiligen.

Strategische Ziele und Umsetzungsziele definieren und 
operationalisieren: Es ist wichtig, dass die Länder sowohl 
ihre eigenen Aktivitäten als auch die Impulse in Richtung 
der Kommunen strategisch fokussieren und kommu-
nikativ verankern. Dafür sollten die Länder sowohl im 
Bereich Klimaschutz als auch im Bereich Verkehr und 
Mobilität sachlich begründete, rechtlich verbindliche und 
messbare Ziele definieren und diese in entsprechenden 
Gesetzen und Strategien festschreiben (Beispiele finden 
sich in Abschnitt 4). Landesspezifische Zielmarken für die 
Reduktion von CO2-Emissionen sollten dabei mindestens 
denjenigen auf der Bundesebene entsprechen, können 
aber durchaus auch ambitionierter ausfallen. Außerdem 
sollten vom Gesamtziel abgeleitete sektorspezifische Kli-
maschutzziele definiert werden. Sie helfen unter anderem 
dabei, Ressortverantwortlichkeiten zu strukturieren. Im 
Idealfall werden die Transformationsszenarien für den 

3 |  Handlungsempfehlungen  
für die Bundesländer
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die Höhe der Regionalisierungsmittel35 und die damit 
aktuell verbundene Finanzierung des Deutschlandti-
ckets. In dieser Hinsicht entsprechen Beiträge oder Maß-
nahmen des Bundes aus Sicht der Länder oft nicht der 
Bedeutung, die ihre Aktivitäten auch für die Erreichung 
von Bundeszielsetzungen haben. Für eine Einflussnahme 
können die Länder unter anderem Abstimmungen und 
Vereinbarungen im Rahmen der Verkehrsministerkonfe-
renz sowie die gesetzgebenden Gestaltungsmöglichkeiten 
im Bundesrat nutzen (vgl. Abschnitt 1.1). Allerdings kön-
nen sie grundlegende Veränderungen zumeist nur durch 
ein geschlossenes Auftreten bewirken, das damit auch 
unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung 
ihrer Regierungen besondere Bedeutung erlangt. 

Wirken in Richtung Kommunen: Das oben beschriebene 
Konnexitätsprinzip im Sinne von „Wer bestellt, bezahlt” 
(vgl. Abschnitt 1.2) führt zwar dazu, dass Länder den 
Kommunen nur in begrenztem Maße per Gesetz Auf-
gaben übertragen oder sie dazu verpflichten, zu Ziel-
setzungen der Landesebene beizutragen. Das geschieht 
generell nur dann, wenn die sich ergebende finanzielle 
Mehrbelastung der Kommunen klar zu überschauen und 
das Land Willens und in der Lage ist, diese auszugleichen 
(Beispiel: die Förderung von Koordinationsstellen für 
Mobilität und Klimaschutz in allen Stadt- und Land-
kreisen Baden-Württembergs, vgl. Abschnitt 5.2). Den 
Ländern stehen jedoch vielfältige andere Möglichkeiten 
zur Verfügung, die Kommunen im Sinne der Verkehrs-
wende zu unterstützen.

Sie können über Klimaschutz- und Mobilitätsgesetze 
und auch über das Landesbaurecht einen Rahmen für 
kommunales Handeln definieren.

Sie können über Finanzierungsgesetze und -pro-
gramme Anreize für die kommunale Ebene schaffen 
beziehungsweise die Kommunen befähigen, über eigene 
Maßnahmen zu den Zielen der Landesebene beizutragen 
(Beispiele: Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz Baden-Württemberg, Mobilitätsfördergesetz Land 
Hessen, vgl. Abschnitt 1.3). In diesem Rahmen können 
die Länder den jeweiligen Mittelumfang selbst bestim-
men. Wichtig ist dabei, dass die Mittelverfügbarkeit 
der Relevanz der Fördertatbestände für Verkehrswende 

35 Diese Mittel erhalten die Länder aus Steuereinnahmen des 
Bundes zur Finanzierung des SPNV.

Zielkonforme Strukturen schaffen: Verwaltungsprozesse 
und Personalstrukturen müssen die Zielerreichung auf 
der Landesebene unterstützen. Das bedeutet, dass Anzahl 
und inhaltliche Verantwortlichkeiten der an Planung und 
Umsetzung beteiligten Stellen in der Verwaltung dem 
Umfang ihrer Aufgaben entsprechen müssen. Außer-
dem sollte die Organisation von Abstimmungsprozes-
sen sowohl effektiv als auch effizient sein. Horizontale 
Strukturen, die Ressorts verbindlich zusammenbrin-
gen – auf gleicher Hierarchieebene und auch im opera-
tiven Bereich –, haben sich diesbezüglich als wichtige 
Instrumente erwiesen. Abhängig vom Handlungsauftrag 
können dabei auch andere Verwaltungsebenen (wie 
 Straßenverkehrsbehörden, Verkehrsverbünde oder 
Kommunalvertretungen) gewinnbringend eingebunden 
werden (Beispiel: Hamburger Bündnis für den Rad-  
und Fußverkehr; vgl. Abschnitt 8.1).

Daten sammeln, bündeln und teilen: Neben dem 
Monitoring basieren auch der effiziente Betrieb eines 
attraktiven, niedrigschwelligen und gut vernetzten 
Angebots verschiedener Mobilitätsformen sowie eine 
möglichst zielgerichtete Strategieentwicklung dar-
auf, dass relevante Informationen zur richtigen Zeit, 
im richtigen Umfang und in zuverlässiger Qualität zur 
Verfügung stehen. In diesem Zusammenhang können die 
Länder wichtige Bündelungsfunktionen im Hinblick auf 
Datensammlung und -verfügbarkeit übernehmen. Sie 
können Standards definieren und Schnittstellen zu Kom-
munen, anderen Ländern und dem Bund gewährleisten 
(vgl. Abschnitt 7). Dabei kommt auch den statistischen 
Landesämtern eine wichtige Rolle zu.

Zuständigkeiten für die Zielerreichung verdeutlichen: 
Es ist wichtig, darzustellen, welche Rahmensetzungen 
und Entscheidungen, die in der Kompetenz von Bund 
oder Kommunen liegen, für die Zielerreichung auf 
der Landesebene von Bedeutung sind. Entsprechende 
Hinweise sollten auch in den jeweiligen Strategiedoku-
menten enthalten sein. So werden nicht nur Verantwort-
lichkeiten geklärt, sondern es wird auch deutlich, bei 
welchen Themen Zusammenarbeit mit anderen Ebenen 
und die Nutzung politischer Instrumente von besonderer 
Bedeutung sind. 

Wirken in Richtung Bund: Die Verkehrspolitik der Län-
der ist teilweise von Entscheidungen abhängig, die sie 
nur eingeschränkt mitgestalten können – so zum Beispiel 

Agora Verkehrswende | 16 Schaltstellen für die Mobilität von morgen
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und Klimaschutz gerecht wird. Außerdem müssen die 
Fördervoraussetzungen entsprechend gestaltet werden – 
beispielsweise in Hinblick auf zu erreichende Standards 
für Infrastruktur- oder Angebotsqualität (Beispiel: För-
derrichtlinie Nahmobilität NRW; weitere vgl. Tabelle 3).

In diesem Sinne sollten auch im Landesbaurecht36 
möglichst klare und ambitionierte Regelungen für das 
Errichten von Ladeinfrastruktur und Standards für 
sichere sowie nutzungsfreundliche Fahrradstellplätze 
enthalten sein. Stellplatzschlüssel für Kfz-Stellplätze 
sollten, abhängig von der Erschließungsqualität des 
jeweiligen Standorts, so niedrig wie möglich ausfallen 
(vgl. Abschnitt 4.5).

Ergänzend zur Förderung sollten die Länder über 
Beratung und Vernetzung in die kommunale Ebene 
hineinwirken. Zielgerichtete Angebote in Form von 
Leitfäden, Arbeitshilfen und Förderberatung sollten 
dazu genutzt werden, die Kommunen bei ihrer strate-
gischen Arbeit und auch im Tagesgeschäft zu unter-

36 Landesbauordnungen, Garagenverordnungen, Stellplatzver-
ordnungen und die zugehörigen Verwaltungsvorschriften.

stützen, zu informieren und zu motivieren. Thematisch 
fokussierte Vernetzungsmöglichkeiten sind wichtig, um 
Erfahrungs wissen auszutauschen. Zugleich können sie 
den Beteiligten neue Optionen für gemeinsames Handeln 
eröffnen (Beispiele aus dem Bereich E-Mobilität: eMobil 
Baden-Württemberg, Stabsstelle Anwendung Elektro- 
und Wasser stoffmobilität Brandenburg, Landesagentur 
für Elektromobilität Hessen, ElektroMobilität NRW; 
weitere vgl. Tabelle 4).

Die Bundesländer können also viel zu einer erfolgreichen 
Verkehrswende beitragen, auch wenn sie dafür nicht alle 
Hebel selbst in der Hand haben. Angesichts der rapide 
schwindenden Zeitreserven für die Transformation hin 
zu einem klima- und sozialverträglichen Mobilitäts-
system und der Größe der damit verbundenen Her-
ausforderungen steht außer Frage, dass die Länder ihre 
Handlungsspielräume auch so konsequent wie möglich 
nutzen sollten. Der folgende, zweite Teil dieses Berichts 
enthält hierfür konkrete Anregungen und Beispiele aus 
der Praxis.

Bund

Bundesrat

Verkehrsminister-
konferenz

Entscheidungen auf 
Bundesebene durch 
geschlossenes Auf-
treten mitgestalten

KommunenLandesebene

• Strategische Ziele und 
Umsetzungsziele definieren

• Durch konkrete Maßnahmen 
operationalisieren

• Fortschritt kontrollieren
• Bei Bedarf (verbindlich) 

nachsteuern

Agora Verkehrswende (2024) | Eigene Darstellung.

Abbildung 2Handlungsempfehlungen für die Bundesländer
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Die Strategien und Maßnahmen, über die von den Expert:innen berichtet wurde, stammen aus sehr unter  
schiedlich strukturierten Ländern. Sie sind thematisch vielfältig und decken unterschiedliche  Maßstabs 
ebenen ab – von Lastenradförderung über Beratungs angebote für Kommunen und landes weiten Ausbau 
des SPNVNetzes bis hin zur Klimaschutzgesetz gebung. Für sich genommen leisten die einzelnen Beispiele 
somit einen unterschiedlich großen Beitrag zu den übergeordneten Zielen. In diesem Teil der Publikation soll 
jedoch – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – vor allem die Vielfalt des auf der Landes ebene  verfügbaren 
Instrumentariums dargestellt werden, um zu einer (noch) intensiveren Nutzung desselben anzuregen. Die in 
Kapitel 3 formulierten Handlungsempfehlungen verdeutlichen, wo sinnvollerweise Schwerpunkte zu setzen 
sind.

Teil

II

Aktivitäten der Bundesländer für  
Verkehrswende und Klimaschutz:  
Der Blick in die  Praxis
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mit spezifischen Sektorzielen hinterlegt sind. Dabei 
haben sich einige Länder an den nationalen Zielen gemäß 
dem Bundesklimaschutzgesetz38 orientiert, andere haben 
eigene, ambitioniertere Ziele definiert (vgl. Tabelle 2). 

Die historische Entwicklung und das inhaltliche Inein-
andergreifen der einzelnen Gesetze und Strategien für 
die Bereiche Klimaschutz und Mobilität unterscheiden 
sich je nach Land. 

Im Stadtstaat Hamburg wurde seit 2019 an einer aktu-
alisierten Verkehrsentwicklungsplanung gearbeitet, 
in den letzten Jahren parallel zur Fortschreibung des 
Hamburger Klimaplans, der die Vorgaben des Ham-
burger Klimaschutzgesetzes operationalisiert. Die 
zweite Fortschreibung des Klimaplans wurde im August 

38 In der Fassung vom 18.08.2021.

4.1 Klimaschutz, Verkehr  
und Mobilitätswende

Auf der legislativen Ebene stehen den Ländern diverse 
Instrumente in den für diese Studie zentralen Bereichen 
Klimaschutz und Verkehrswende zur Verfügung, die auch 
mit zunehmender Häufigkeit und wachsendem Gestal-
tungsanspruch genutzt werden.

Mit einer Ausnahme37 wurden in jedem der untersuch-
ten Länder Klimaschutzgesetze verabschiedet, die durch 
entsprechende Maßnahmenpläne operationalisiert wur-
den. Unter Berücksichtigung des Klimaplans in Branden-
burg existieren in allen Ländern Ziele für die Reduktion 
klimaschädlicher Emissionen, die in einigen Fällen auch 

37 Brandenburg verfügt aktuell über einen Klimaplan, ein 
 Klimaschutzgesetz wird jedoch voraussichtlich erst nach der 
nächsten Landtagswahl (September 2024) verabschiedet.

4 |  Gesetze, Strategien und Zielsetzungen

Reduktionsziele der Länder für Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 gemäß Tabelle 2 
ihrer aktuellen Klimaschutzgesetzgebung beziehungsweise Klimapläne

Land 2030 2040 Treibhaus gas
neutralität bisgesamt Verkehrssektor gesamt Verkehrssektor

BadenWürttemberg a 65 % 55 % Treibhausgasneutralität 2040

Bayern b 65 % – Treibhausgasneutralität 2040

Brandenburg c 75 % +4 % * 96 % 66 % 2045

Hamburg d 70 % 53 % e kein Ziel definiert 2045

Hessen f 65 % 35 % g 88 % kein Ziel definiert 2045

NordrheinWestfalen h 65 % ** – 88 % kein Ziel definiert 2045

zum Vergleich:  
KSG Deutschland

65 % 49 % 88 % kein Ziel definiert 2045

a  Klimaschutz und Klimawandelanpassungsgesetz BadenWürttemberg (KlimaG BW) in der Fassung vom 07.02.2023.
b Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) in der Fassung vom 23.11.2020.
c  MLUK (2022).
d Hamburger Klimaschutzgesetz (HmbKliSchG) in der Fassung vom 06.12.2023.
e  Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2023b).
f  Hessisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels (HKlimaG)  

in der Fassung vom 26.01.2023.
g  HMUKLV (2023).
h Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes NordrheinWestfalen in der Fassung vom 08.08.2021.

*  Nach einem starken Wachstum der Emissionen aus dem Verkehr um 58 % bis 2020 geht Brandenburg für diesen Sektor  
bis 2030 weiterhin von leicht höhere Emissionen gegenüber 1990 aus, vornehmlich jedoch aufgrund des von Berlin Tegel 
nach Berlin Brandenburg verlagerten Flugverkehrs.

**  Diese Ziele sollen im Rahmen einer laufenden Gesetzesnovellierung angehoben werden. Quelle: MWIKE (2023a).

Agora Verkehrswende (2023) 
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Ein 2017 veröffentlichtes Gutachten44 untersuchte die 
Rolle der verschiedenen Verkehrsmittel im Land und die 
dafür notwendigen Infrastrukturen im Jahr 2030 unter 
der Maßgabe, die zu der Zeit gültigen CO2-Minderungs-
ziele des Bundes im Verkehrsbereich einzuhalten. Nach 
der Verschärfung der Zielsetzungen auf der Bundesebene 
im Jahr 2021 wurde ein neues Klimaschutzszenario für 
den Verkehrssektor mit weiterführenden Maßnahmen 
berechnet45 und darauf aufbauend im Jahr 2022 ein Eck-
punktepapier zum Landeskonzept Mobilität und Klima 
(LMK) verabschiedet46. Es definiert sechs zentrale Hand-
lungsfelder, die in der Endfassung des LMK mit konkre-
ten Maßnahmen hinterlegt werden sollen. Sie wurden als 
Zielsetzungen wie folgt formuliert:

• Mehr Autos fahren klimaneutral.
• Mehr Tonnen werden klimaneutral befördert.
• weniger Kfz-Verkehr in den Kommunen
• mehr Wege selbstaktiv mit Rad oder zu Fuß
• öffentlichen Verkehr verdoppeln
• übergeordnete Maßnahmen 

Das LMK, dessen endgültige Fassung für 2024 erwartet 
wird, soll darlegen, wie das ambitioniertere Sektor-
ziel im Bereich Verkehr (vgl. Tabelle 2) erreicht werden 
kann, das im Februar 2023 im Rahmen der Novelle 
des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz 
Baden-Württemberg (KlimaG BW)47 neu verabschie-
det wurde. Dafür soll das LMK nicht nur Maßnahmen 
definieren, sondern auch die Wege und Werkzeuge zu 
ihrer Umsetzung darstellen. Seine Erstellung beinhal-
tet einen umfangreichen Beteiligungsprozess.48 Das 
zugehörige Landesmobilitätsgesetz befindet sich in der 
Abstimmung und wird voraussichtlich 2024 verab-
schiedet werden. Eingeführt werden sollen zudem unter 
anderem Radkoordinationsstellen für alle Landkreise 
(gemäß Konnexitätsprinzip vom Land finanziert) sowie 
ein Mobilitätspass als neues Werkzeug zur Finanzierung 
des öffentlichen Verkehrs für Kommunen (mehr dazu in 
Abschnitt 4.3). 

44 VM (2017).
45 Bisher unveröffentlicht.
46 VM (2022b).
47 In der Fassung vom 07.02.2023.
48 VM (o. J.).

2023 beschlossen,39 die Strategie Mobilitätswende im 
November 2023.40 Zwar beziehen sich beide Dokumente 
aufeinander, eine vollständige Integration der Zielset-
zungen und abgeleiteten Maßnahmen ist aber weniger 
offensichtlich.

In Brandenburg wurde im Juli 2023 als erstem Flächen-
land der Entwurf eines Mobilitätsgesetzes vorgelegt. 
Er ging hervor aus einem Dialogprozess zwischen der 
Landesregierung und der Volksinitiative ‚Verkehrswende 
Brandenburg jetzt‘ 41, die 2021 für ihre Forderungen eine 
Landtagsbefassung erwirkte. Der zunächst im Septem-
ber 2023 vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf 
entsprach nach Einschätzung der Volksinitiative in 
wesentlichen Teilen jedoch nicht mehr dem gemeinsam 
erarbeiteten Ergebnis.42 Im Januar 2024 wurde dann ein 
überarbeiteter Entwurf zwischen der Regierungsko-
alition und dem Bündnis Verkehrswende Brandenburg 
abgestimmt und vom Landtag als Mobilitätsgesetz des 
Landes Brandenburg (BbgMobG) verabschiedet. Es 
formuliert unter anderem das Prinzip einer angebots- 
statt nachfrageorientierten ÖV-Planung und sieht ein 
landesweites Radnetz mit Landeszuständigkeit für die 
Radschnellverbindungen vor.43 Die auf Basis des Geset-
zes umzusetzenden Maßnahmen werden allerdings unter 
Haushaltsvorbehalt stehen.

Unterschiede finden sich zwischen den Beispielländern 
auch bei der Frage, mit welcher Verbindlichkeit sie sich 
im Falle einer absehbaren Zielverfehlung zum Nach-
steuern verpflichtet haben. Gerade angesichts des näher 
rückenden Zieljahres 2030 und dem Wissen um die 
generell nicht zielkonformen Emissionsentwicklungen im 
Verkehrssektor (vgl. Vorwort) ist eine hohe Verbindlich-
keit mit einer klaren Benennung der Verantwortlichkei-
ten jedoch von großer Bedeutung. Baden-Württemberg 
soll hier als Beispiel dafür dienen, wie eine integrierte und 
iterative Entwicklung von  Klimaschutz- und Mobilitäts-
gesetzgebung aussehen kann. 

39 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2023b).
40 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2023a).
41 Landtag Brandenburg (2023).
42 ADFC Brandenburg; VCD Brandenburg (04.09.2023); 

Volksinitiative Verkehrswende Brandenburg jetzt! (2023).
43 Fraktionen im Brandenburgischen Landtag von SPD, CDU 

und Bündnis 90 / Die Grünen; Bündnis Verkehrswende 
Brandenburg (16.01.2024).
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chert und es werden zusätzliche Stellen für Städte und 
Landkreise finanziert (vgl. oben und Abschnitt 5.2). 
Das Hessische Klimaschutzgesetz konkretisiert die 
Unterstützung als „Förderung und Beratungsangebote, 
insbesondere bei der Erstellung kommunaler Klima-
schutz- und Klimawandelanpassungsstrategien sowie 
beim Energie-, Gebäude- und Mobilitätsmanagement 
und der Umsetzung daraus abgeleiteter Maßnahmen“. 
(§ 8 HKlimaG)

4.2 Fuss und Radverkehr
 
Fuß- und Radverkehr (nicht-motorisierter Verkehr, 
NMV) sind schon seit geraumer Zeit nicht mehr aus-
schließlich Sache der Kommunen. Als Ergänzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel und als die kostengünstigste 
und klimafreundlichste Art der Fortbewegung bildet der 
NMV einen essenziellen Bestandteil des Umweltver-
bundes und ist somit auch vermehrt Gegenstand von 
Gesetzen, Strategien und Leitlinien auf der Ländere-
bene. Beispiele sind das Nahmobilitätsgesetz in Hessen 
(NahMobG HE)50 oder das Fahrrad- und Nahmobilitäts-
gesetz NRWs (FaNaG)51. Beide definieren unter ande-
rem übergeordnete Zielsetzungen wie einen möglichst 
uneingeschränkten und barrierefreien Zugang zu einer 
gesundheitsfördernden Verkehrsinfrastruktur im 
Rahmen einer Vision Zero52 und nehmen Bezug auf die 
Bedeutung des NMV für die Erreichung von Zielen für 
Klimaschutz und Lebensqualität. Entsprechende Gesetze 
können auch konkrete Ziele enthalten, wie einen Rad-
verkehrsanteil von 25 Prozent am Modal Split der Wege 
für NRW oder die Vorgabe, dass mindestens 10 Prozent 
der Mittel für Landesstraßen in Hessen (Erhalt oder Bau) 
für den Bau von Geh- und Radwegen an diesen Straßen 
ausgegeben werden müssen (ein Anteil, der im Sinne 
der Mobilitätswende auch noch höher ausfallen könnte). 
Die Gesetze sehen unter anderem Beratungs- und 
Fördermaßnahmen des Landes für zum Beispiel Kom-
munen, Arbeitgebende oder Schulträger vor (mehr dazu 
in Abschnitt 5). Sie legen außerdem räumliche sowie 
bauliche Standards für die Infrastruktur fest und können 
auch sehr spezifische Vorgaben enthalten. Beispiele sind 

50 In der Fassung vom 28.06.2023.
51 In der Fassung vom 09.11.2021.
52 Keine Toten oder schwer verletzten Menschen durch 

Unfälle im (Straßen-)Verkehr.

Gleichzeitig unterliegen auch die Strategien und Aktivi-
täten im Verkehrssektor den Vorgaben der baden-würt-
tembergischen Klimaschutzgesetzgebung. Sie sieht 
folgende Maßnahmen für Dokumentation, Monitoring 
und bedarfsorientiertes Nachsteuern vor: 

• ein fortlaufend geführtes und im Internet einsehbares 
Klima-Maßnahmen-Register (KMR49) für Aktivitäten 
der Landesregierung, das dezentral von den jeweiligen 
Ressorts befüllt wird

• beginnend 2023: jährliche Klimaberichterstattung, 
bestehend aus einem Emissionsbericht des Statisti-
schen Landesamtes und Sektorberichten der feder-
führenden Ministerien zum Umsetzungsstand der 
Maßnahmen im KMR

• beginnend 2024: spätestens alle drei Jahre ein 
Klimaschutz- und Projektionsbericht inklusive 
Entwicklung und Projektion von sektoralen Treib-
hausgasemissionen sowie – im Falle drohender 
Zielabweichungen – sektorspezifische Ursachen-
analysen mit Vorschlägen zur Wiedererreichung des 
Zielpfads

• Wird eine drohende Zielabweichung festgestellt, soll 
die Landesregierung möglichst innerhalb von vier 
Monaten die von den verantwortlichen Ministeri-
en vorgeschlagenen Maßnahmen auf Landesebene 
beschließen.

Abhängig von den in einzelnen Ländern bereits vor-
handenen Gesetzen und Strategien sind zweifellos auch 
andere Beschlussfolgen möglich. Klar definierte Sektor-
ziele und -verantwortlichkeiten sowie dazu passende 
Landesmaßnahmen mit zugehörigen Umsetzungsindi-
katoren, die auf Basis einer nachvollziehbaren Methodik 
abgeleitet wurden, sowie ein stringentes Monitoring-
konzept leisten jedoch immer einen wichtigen Beitrag, 
um die gesteckten Ziele auch zu erreichen.
Den Kommunen wird im Rahmen der Landesklima-
schutzgesetze ebenfalls eine hohe Verantwortung bei 
der Erreichung der Klimaziele attestiert, sie werden 
jedoch generell nicht explizit zur Einhaltung bestimm-
ter Zielsetzungen verpflichtet (vgl. Abschnitt 1.2). 
Dafür wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
im Baden-Württembergischen KlimaG beispielsweise 
Unterstützung des Landes beim Erreichen von treib-
hausgasneutralen Kommunalverwaltungen zugesi-

49 UM (2023).
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sogenannte Falschparkererlass aus Baden-Württemberg 
zu verstehen, in dem es eingangs heißt: „Die Verkehrs-
sicherheit der BürgerInnen im Straßenverkehr ist der 
Landesregierung ein wichtiges Anliegen. Das Verkehrs-
ministerium sieht es vor diesem Hintergrund mit Sorge, 
dass insbesondere in Kreuzungsbereichen sowie auf Geh- 
und Radwegen Verkehrsgefährdungen durch rücksicht-
loses Verhalten von VerkehrsteilnehmerInnen entstehen. 
Besonders betroffen sind Kinder und SeniorenInnen, die 
in besonderem Maße auf sichere Fußverkehrs querungen 
angewiesen sind.“ 59 Der Erlass soll erstens für die durch 
dergestalt regelwidriges Parken entstehenden Gefahren 
sensibilisieren und enthält zweitens detaillierte Infor-
mationen über rechtliche Pflichten und Handlungs-
möglichkeiten der zuständigen Ordnungsbehörden zur 
Unterstützung der kommunalen Ebene.

4.3 ÖPNV
 
Das ÖPNV-Gesetz NRW (ÖPNVG-NRW)60 definiert die 
zuständigen Aufgabenträger und die zu erstellenden 
Grundlagenpläne (wie beispielsweise den Nahverkehr-
splan). Es formuliert auch qualitative Grundsätze, die 
bei Angebot und Ausbau des ÖPNV zu berücksichtigen 
sind: „In allen Teilen des Landes ist eine angemessene 
Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV zu gewähr-
leisten; angemessen ist eine Verkehrsbedienung, die den 
Bedürfnissen der Fahrgäste nach hoher Pünktlichkeit 
und Anschlusssicherheit, fahrgastfreundlich ausgestal-
teten, barrierefreien, sicheren und sauberen Fahrzeu-
gen sowie Stationen und Haltestellen, bequemem und 
barrierefreiem Zugang zu allen für den Fahrgast bedeut-
samen Informationen, fahrgastfreundlichem Service und 
einer geeigneten Verknüpfung von Angeboten des ÖPNV 
mit dem motorisierten und nicht-motorisierten Indivi-
dualverkehr sowie multimodalen Mobilitätsangeboten 
Rechnung trägt.“ (§ 2 Abs. 3 ÖPNVG-NRW).

Andere Länder operationalisieren vergleichbare Ansprü-
che im Rahmen ihrer ÖPNV-Strategien, indem sie 
konkrete Indikatoren und Zielwerte für die Qualität des 
Angebots definieren. So überschreibt Baden-Württem-
berg seine ÖPNV-Strategie 2030 mit dem Motto 
„Gemeinsam die Fahrgastzahlen im ÖPNV verdoppeln“ 

59 VM (2020a).
60 In der Fassung vom 05.12.2023.

eine gleichberechtigte Berücksichtigung der Belange des 
Fußverkehrs gegenüber jenen des Rad- und motorisier-
ten Verkehrs bei den Schaltungen von Licht signalanlagen 
durch Straßenverkehrsbehörden (§ 13 Abs. 2 FaNaG) 
oder eine umfassende Beschilderung der Wege zu 
wichtigen Alltags- und Freizeitzielen im Fußwegenetz 
durch Straßenbaulastträger (die in NRW dann auch vom 
Ministerium gefördert wird; § 14 Abs. 5 FaNaG). Außer-
dem können solche Gesetze Vorgaben für die Frequenz 
von Evaluationen und die Zuständigkeit für dieselben 
machen. In NRW soll eine Evaluation beispielsweise 
zunächst nach fünf Jahren und danach alle zehn Jahre 
durch ein eigens einberufenes Fachgremium stattfinden 
(§ 33 FaNaG). 

Unterhalb der Gesetzesebene enthalten beispielsweise 
die Radstrategien von Brandenburg53 (vgl. Abschnitt 6.1 
zum Radnetz Brandenburg) und Baden-Württemberg54 
Ziele oder Zielbilder sowie Handlungsfelder, für die 
Unterziele und konkrete Maßnahmen definiert werden. 

Die RadSTRATEGIE Baden-Württembergs wurde bereits 
2016 aufgestellt55 und 2022 im Rahmen einer Wirkungs-
kontrolle auf Basis von 61 Zielen aus acht Handlungsfel-
dern mithilfe einer eigenen Datenerhebung evaluiert.56 
Diese Kontrolle soll alle fünf Jahre durchgeführt werden, 
um weiterführende Handlungsempfehlungen ableiten zu 
können.57 Unter der Dachmarke RadKULTUR wurde 2022 
ergänzend ein RadREPORT58 veröffentlicht, der mittels 
Karten zentrale Indikatoren zum Status quo und zu den 
Aktivitäten im Bereich Radverkehr auf Basis der Städte 
und Landkreise veranschaulicht. Da der überwiegende 
Anteil der Radverkehrsinfrastruktur in kommunaler 
Hand liegt, verfolgt die RadSTRATEGIE den Ansatz, die 
Städte und Gemeinden möglichst flächendeckend in allen 
Bereichen der Radverkehrsförderung zu unterstützen 
(vgl. Abschnitt 5). 

Vision Zero ist in beiden genannten Strategien verankert 
und kann – wenn sie als Ziel wirklich ernst genommen 
wird – ein sehr wirksames und zugleich mehrheitsfä-
higes Leitbild darstellen. In diesem Sinne ist auch der 

53 MIL (2023b).
54 MVI (2016).
55 MVI (2016).
56 PGV Alrutz (2022).
57 NVBW (2022).
58 VM (2022d).
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wieder, wurde für 21 Modellkommunen modelliert und 
ist mittlerweile Teil des Entwurfs für das Landesmo-
bilitätsgesetz, das 2024 verabschiedet werden soll (vgl. 
Abschnitt 4.1). Dabei ist eine soziale Staffelung vorgese-
hen und der Mobilitätspass wird zudem voraussichtlich 
in vier Varianten ermöglicht, um unterschiedlichen 
kommunalen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen 
gerecht zu werden. Zusätzlich zu einem Einwohner-
beitrag wären dann auch eine Straßenbenutzungsge-
bühr, ein Kfz-Halterbeitrag oder ein Arbeitgeberbeitrag 
möglich.66 Die Städte Karlsruhe und Freiburg sowie der 
Ortenaukreis arbeiten daran, das Konzept für sich zu 
konkretisieren.67

Eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 hat sich 
auch Bayern mit seiner ÖPNV-Strategie vorgenom-
men – hier mit Basisjahr 201968 – und entspricht damit 
einem Beschluss der Verkehrsministerkonferenz vom 
Mai 202269. Die vorgesehenen Taktfrequenzen sind: ein 
ganztägiges Basisangebot im Bahn- und Busverkehr mit 
60-Minuten-Takt, bei erhöhter Nachfrage verdichtet 
auf einen 30-Minutentakt und dichter in Städten und 
im Stadt-Umland-Verkehr. Neben Maßnahmen, die dazu 
gedacht sind, ergänzend die Attraktivität des ÖPNV-An-
gebots zu steigern, ist auch in Bayern die Option einer 
Ermächtigung der Kommunen zum Erheben einer Nutz-
nießer-Abgabe in der ÖPNV-Strategie verankert, die 
Umsetzung jedoch nicht konkret vorgesehen.70

Sowohl Baden-Württemberg als auch Bayern wenden 
sich mit ihren Strategiedokumenten auch an den Bund 
mit dem Hinweis, dass die Finanzmittel, die als Regio-
nalisierungsmittel und im Rahmen des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes zur Verfügung gestellt 
werden, erhöht werden müssten, um die definierten  
Ziele erreichen zu können.

66 Staatsministerium Baden-Württemberg (2023).  Die 
 männlichen Wortformen entsprechen der Quelle.

67 VM (2023c).
68 StMB (2022c).
69 Geschäftsstelle der Verkehrsministerkonferenz (2023) zu 

Punkt 5.4 der Tagesordnung.
70 StMB (2022c).

(im Vergleich zu 2010)61. Im Sinne dieses Ziels wird eine 
Mobilitätsgarantie angestrebt, für die unter anderem 
nach Raumkategorien und Tageszeiten differenzierte 
Mindestbedienstandards mit konkreten Zieljahren defi-
niert werden: Bis 2026 soll in den Hauptverkehrszeiten 
des Berufsverkehrs eine Anbindung aller geschlosse-
nen Ortschaften in Verdichtungsräumen mindestens 
im 15-Minutentakt gewährleistet sein, in ländlichen 
Räumen soll es ein 30-Minutentakt sein. Außerhalb 
dieser Zeiten sollen ein 30-Minuten- beziehungsweise 
60-Minuten-Takt angeboten werden. Für den SPNV 
soll bis 2024 ein analoges Zielkonzept 2030 erarbei-
tet werden, welches das Zielkonzept 2025 von 2014 
ablösen wird.62 Mit umfangreichen Maßnahmenpaketen 
in weiteren neun Handlungsfeldern sollen außerdem 
die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger sowie 
Zuverlässigkeit und Attraktivität des Angebots deutlich 
verbessert werden. Unter der Überschrift „Erreichbar-
keit von früh bis spät – garantiert“ waren sowohl das 
Verdopplungsziel als auch die ÖPNV-Bedienstandards 
bereits im Koalitionsvertrag der Landesregierung von 
2021 enthalten.63 Im Januar 2024 gab das Verkehrsmi-
nisterium allerdings bekannt, dass die konkreten Ange-
botsziele der Mobilitätsgarantie erst bis 2030 vollständig 
erreicht werden könnten – hauptsächlich aufgrund von 
Personalmangel im öffentlichen Verkehrssektor.64

Es war ebenfalls bereits im Koalitionsvertrag vorgesehen, 
dass das Land es Kommunen per gesetzlicher Grund-
lage ermöglichen würde, eine verpflichtende Abgabe zu 
erheben, die zu einer vergünstigten Nutzung des ÖPNV 
berechtigt und zugleich dessen Ausbau mitfinanziert. 
Eine vom Land 2023 in Auftrag gegebene repräsenta-
tive Umfrage hatte ergeben, dass eine Mehrheit von 75 
Prozent der Menschen in Baden-Württemberg bereit 
wäre, einen monatlichen Beitrag zu einer großflächigen 
Angebotsverbesserung im Rahmen einer Mobilitäts-
garantie zu zahlen.65 Die Maßnahme findet sich unter 
der Bezeichnung Mobilitätspass in der ÖPNV-Strategie 

61 VM (2022c).
62 VM (2014).
63 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg; CDU 

Baden-Württemberg (2021), S. 126.
64 dpa (04.01.2024).
65 Anteil der Befragten, die bereit wären, monatlich 10 bis 

30 Euro zu zahlen: 18 Prozent; in Höhe des Preises für 
das Deutschlandticket (aktuell 49 Euro): 13 Prozent; Höhe 
abhängig vom konkreten Angebot: 44 Prozent; forsa (2023).
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Masterplan Ladeinfrastruktur aufgestellt.74 Darin waren 
zunächst Ausbauziele für 2016 definiert, die nach 
fortlaufender Aktualisierung mittlerweile bei 2.000 
öffentlichen Ladepunkten bis 2025 liegen.75 Hamburg hat 
dabei im Rahmen des sogenannten Hamburger Modells 
zunächst auf einen diskriminierungsfreien Zugang 
gesetzt: Städtische Unternehmen beauftragten als Eigen-
tümer der Ladesäulen einen technischen Betreiber. Alle 
interessierten Unternehmen, die regenerativ erzeugten 
Strom für Elektromobilität anbieten, konnten dies dann 
ohne Zusatzkosten an allen öffentlichen Ladepunkten tun 
und auch für die Nutzenden fielen neben den Ausgaben 
für den Strom selbst keine zusätzlichen Kosten an.76 Seit 
Anfang 2022 wird zur Finanzierung des weiteren Aus-
baus und der Betriebskosten ein Nutzungspreis von den 
Stromanbietern erhoben.77

Einige der Gesprächstpartner:innen wiesen darauf hin, 
dass im Sinne einer Flächengerechtigkeit zwischen 
motorisiertem Individualverkehr und Umweltverbund 
in Zukunft darauf geachtet werden müsse, dass der 
öffentliche Raum nicht in unverhältnismäßigem Umfang 
zur „E-Tankstelle” umgebaut wird. Da die Antriebswende 
eine zentrale Voraussetzung für klimagerechte Mobilität 
darstellt, ist somit auch ein schneller Ausbau der Lade-
infrastrukturen für Pkw und Lkw auf privatem Gelände 
entscheidend. Hierfür ist eine enge Kooperation mit den 
Energieversorgern wichtig, um Mittel- und Hochspan-
nungsnetze vorausschauend auszubauen und anzubin-
den. Das Einrichten von Ladepunkten beziehungsweise 
von Ladesäulen im privaten Raum kann zudem bauord-
nungsrechtlich vereinfacht werden (vgl. Abschnitt 4.5). 

4.5 Raumordnung und  
Baugesetzgebung

In Hinblick auf Planung und Bau von Siedlungs-
strukturen und -elementen verfügen die Länder 
auf ganz unterschiedlichen Maßstabsebenen über 
Steuerungsmöglichkeiten mit Relevanz für Verkehr und 
Mobilität. Auf der strategischen Ebene können Landes-

74 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2014).
75 BWI (o. J.).
76 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2014).
77 BWI (2021).

4.4 Elektromobilität und  
Ladeinfrastruktur

Eine wesentliche Bedingung für eine erfolgreiche 
Antriebswende ist die verlässliche Verfügbarkeit von 
Ladeinfrastruktur. Die Kommunen erfüllen hierbei 
eine zentrale Rolle.71 Eines der Hauptziele der baden- 
württembergischen Strategie Ladeinfrastruktur von 
2020 ist somit auch, die Umsetzung auf dieser Ebene 
unter anderem dadurch zu erleichtern, dass die Antrags-
stellung bei Förderprogrammen vom Bund und der EU 
unterstützt wird und diese Programme außerdem durch 
eigene Angebote und Maßnahmen zielgerichtet zu 
ergänzen (vgl. auch Abschnitt 5). Zugleich hat das Land 
eigene Ziele definiert, die sich an Prognosen zum Hoch-
lauf der Nachfrage orientieren, jedoch im Sinne einer 
Angebotsorientierung bereits vor dem entsprechen-
den Anstieg erreicht werden sollen. Für 2030 geht man 
in Baden-Württemberg von einem Bedarf von etwa 
200.000 öffentlich zugänglicher und etwa einer Million 
nicht-öffentlicher Ladepunkte aus, basierend auf etwa 
zwei Millionen Elektrofahrzeugen, die bis dahin im Land 
registriert sein könnten.72

In NRW wurde Ende 2023 das Handlungskonzept 
Ladeinfrastruktur veröffentlicht, in dem ebenfalls Ziele 
für den Aufbau öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
formuliert werden. Bis 2030 kalkuliert das Land einen 
Bedarf von etwa 92.000 öffentlich zugänglichen Lande-
punkten (davon 11.000 Schnellladepunkte). Zudem wird 
ein Bedarf von rund 550.000 Ladepunkten am Arbeits-
platz und 1,5 Millionen an Wohngebäuden geschätzt. In 
diesem Sinne werden Kommunen beim Aufbau kom-
munaler Ladeinfrastruktur und auch bei dem Erwerb 
kommunaler E-Fahrzeuge und bei der Ausarbeitung von 
Standortkonzepten für öffentlich zugängliche Ladeinfra-
struktur durch Förderangebote unterstützt (vgl. auch 
Tabelle 3). Dadurch soll unter anderem auch die Vorbild-
funktion der Kommunen in der Öffentlichkeit gestärkt 
werden.73

Hamburg als Stadtstaat ist selbst auch als Akteur auf der 
kommunalen Ebene aktiv und hat bereits 2014 einen 

71 Agora Verkehrswende (2023c).
72 e-mobil BW GmbH (2020).
73 MWIKE (2023b).
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Mindeststandards nicht nur für die Anzahl, sondern 
auch für die nutzungsfreundliche und sichere Gestaltung 
von Fahrradstellplätzen definiert werden – analog zu 
den Vorgaben für Kfz-Stellplätze, die üblicherweise in 
den Garagenverordnungen zu finden sind. Dies ist unter 
anderem in Baden-Württemberg bereits der Fall (zu § 37 
Abs. 2 VwV Stellplätze). 

Außerdem definieren die Landesbauordnungen die 
baurechtlichen Voraussetzungen für das Errichten von 
Ladeinfrastruktur. Gemäß der Musterbauordnung der 
Länder in der Fassung von 2019 sollte die Errichtung 
von Ladestationen im privaten und privat-öffentlichen82 
Raum bauordnungsrechtlich verfahrensfrei gestellt sein. 
Diese Vorgabe ist mittlerweile auch in den meisten LBOs 
umgesetzt. Die Regelung gilt allerdings nicht überall für 
zusätzliche Baumaßnahmen wie Überdachungen oder 
Transformatoren, die insbesondere bei Schnellladesta-
tionen üblich sind.83 Im öffentlichen Straßenraum wird 
zudem für jede Ladesäule eine straßenrechtliche Sonder-
nutzungserlaubnis benötigt, was je nach Anzahl der Ver-
fahren einen hohen Verwaltungsaufwand bedeuten kann. 
Über eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren 
in den Landesbauordnungen können die Bundesländer 
somit die Kommunen zusätzlich unterstützen.84

Rechtliche Vorgaben für die Bereitstellung von Ladein-
frastruktur an Stellplätzen in Wohn- und Nichtwohn-
gebäuden oder einem vorbereitenden Einbau der dafür 
benötigten Schutzrohre hat die Bundesregierung im 
Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG)85 
definiert. Es stellt die Umsetzung der EU-Richtlinie 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden dar.86 
Aufgrund der Prinzipien von konkurrierender Gesetz-
gebung (vgl. Abschnitt 1.1) können einzelne Bundesländer 
derzeit keine eigenen Vorgaben definieren, die über den 
nationalen Standard hinausgehen. Da jedoch die besagte 
EU-Richtlinie aktuell erneuert wird, müssen in der Folge 
auch die Mindestvorgaben in Deutschland zukünftig 
nach oben angepasst werden.

82 wie Parkplätze von Supermärkten oder Parkhäuser.
83 NLL (2022), S. 50–51 und Tabelle A1, S. 62.
84 Agora Verkehrswende (2023c).
85 In der Fassung vom 11.02.2021.
86 Richtlinie (EU) 2018/844.

entwicklungspläne78 (LEP) Grundsätze und Ziele für 
weitere Siedlungsentwicklung definieren. So sieht 
zum Beispiel der LEP Hauptstadtregion Berlin-Bran-
denburg79 vor, dass sich weitere Siedlungsentwicklung 
auf Innenentwicklung konzentrieren und an zentralen 
Orten sowie SPNV-Achsen orientieren soll. Vergleich-
bare Planwerke in anderen Ländern definieren generell 
vergleichbare Grundsätze. Diese wirken in der Praxis 
allerdings nicht immer umfassend verbindlich oder las-
sen von vornherein unter bestimmten Voraussetzungen 
Ausnahmen von der Regel zu. Dennoch ist es sinnvoll, 
auf Ebene der LEP Zielvorgaben und Planungsgrundsätze 
so klar wie möglich zu formulieren, um übergeordnete 
Referenzpunkte zu schaffen. Zusätzlich bedarf es seitens 
der zuständigen Verkehrsbehörden entsprechender 
Verwaltungsstrukturen, die diese Ziele gegenüber der 
Regionalplanung und der kommunalen Bauleitplanung 
einfordern und durchsetzen.

Die für die Umsetzung einzelner Bauvorhaben relevan-
ten Landesbauordnungen (LBO) enthalten zwei für die 
Mobilitäts- beziehungsweise Antriebswende wichtige 
Hebel. Erstens regeln sie (oder die ihnen zugeordneten 
Verwaltungsvorschriften) in den meisten Bundesländern 
über die sogenannten Stellplatzschlüssel die Mindest-
standards für die Anzahl von Kfz-Stellplätzen in Gebäu-
den mit Wohn- und anderer Nutzung.80 Diesbezüglich ist 
wichtig, dass diese Anforderungen die übergeordneten 
Ziele für die Mobilitätswende unterstützen. Das bedeutet 
nicht nur, dass Stellplatzschlüssel für Kfz heute nied-
riger ausfallen sollten, als es in der Vergangenheit der 
Fall war. Kommunen können auch ermächtigt werden, 
unter bestimmten Voraussetzungen die jeweils gelten-
den Stellplatzschlüssel zu unterschreiten oder gemäß 
Stellplatzschlüssel notwendige Kfz-Stellplätze durch 
Fahrradstellplätze ersetzen zu lassen.81 Zudem sollten 

78 In den Stadtstaaten finden sie ihre Entsprechung in 
 Flächennutzungsplänen.

79 Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg (2019).
80 Die Ausführungsstandards werden generell in den Gara-

genverordnungen definiert. In Bayern definiert die Gara-
gen- und Stellplatzverordnung (GaStellV, in der Fassung 
vom 07.08.2018) auch die Stellplatzschlüssel. 

81 Beispiele: Baden-Württembergische Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums für Landesentwicklung und 
Wohnen über die Herstellung notwendiger Stellplätze (VwV 
Stellplätze) in der Fassung vom 22.06.2022; Hessische 
Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 20.07.2023.
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konzipierte Förderprogramme so aufgelegt werden, dass 
sie zu übergeordneten Ziel setzungen beitragen. Entspre-
chend schreibt beispielsweise das Klimaschutzgesetz von 
Baden-Württemberg vor, Förderprogramme des Landes 
spätestens bis 2040 so zu konzipieren, dass sie netto-
treibhausgasneutral sind (§ 9 Abs. 3 KlimaG BW).

Um eigene Mittel möglichst wirksam einzusetzen, 
 werden folgende Ansätze auf der Länderebene als 
 wirkungsvoll erachtet:
• die inhaltliche Ergänzung von Bundesförderpro-

grammen (Beispiel Baden-Württemberg: Wenn der 
Bund E-Busse fördert, fördert das Land den Umbau 
der Betriebshöfe und die Anpassungsplanung von 
Umlaufzeiten), 

• ein Aufstocken der Förderquoten von Bundespro-
grammen, um diese attraktiver zu machen (Beispiel: 
GVFG, vgl. Tabelle 3),

• über Modellprojekte und Wettbewerbe erfolgver-
sprechende Ansätze und Ideen identifizieren, um 
diese dann über gezielte Programme hochzuskalieren 
(Beispiel: ways2work, NRW87 – in öffentlich-priva-
ter Zusammenarbeit neue Konzepte für den Weg zur 
Arbeit entwickeln),

• ein direkter Austausch mit der Bundesebene, um die 
Erfolgschancen von Einreichungen besser beurteilen 
zu können, zum Beispiel im Rahmen der Verkehrs-
ministerkonferenz.

 
Je nach Förderprogramm kann es zudem wichtig sein, 
dass auch Anträge mit einem geringeren finanziellen 
Umfang eine Chance auf Bewilligung erhalten. Dabei 
kann beispielsweise die Möglichkeit helfen, komple-
mentäre Teilprojekte in einem Antrag zu bündeln, um das 
notwendige Projektvolumen für die jeweilige Förderung 
zu erreichen. Wenn ein Kreis oder Verband für mehrere 
Gemeinden einen Antrag für ähnliche Maßnahmen an 
unterschiedlichen Standorten stellen kann, reduziert 
sich zudem der Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten. 
Zusätzlich zu Förderprogrammen, die ergänzend zur Bun-
desebene konzipiert sind, können die Länder auch eine 
Vorreiterrolle einnehmen und zum Beispiel international 
erprobte Instrumente aufgreifen, die in Deutschland noch 
wenig verbreitet sind, um diesen zu mehr Sichtbarkeit 
zu verhelfen, beispielsweise Null-Emissionszonen oder 
E-Quartiershubs (vgl. Tabelle 3c zu Lade infrastruktur).

87 MUNV (2023b).

Die starke Fokussierung auf die Bundes- und kommuna-
len Ebenen im Kontext der Verkehrswende liegt ursäch-
lich darin begründet, dass eine große Zahl wirkmächtiger 
finanz- und ordnungspolitischer Instrumente sowie die 
Planung und Gestaltung der Verkehrsnetze und Mobili-
tätsangebote maßgeblich auf diesen Ebenen entschieden 
wird. Gerade auf der kommunalen Ebene werden diese 
Aufgaben jedoch auf der Basis höchst unterschiedlicher 
Ressourcenausstattungen erfüllt. Das betrifft sowohl den 
Umfang der Finanzmittel als auch die Anzahl verfügbarer 
Stellen, die sich um das Erarbeiten von Strategien, das 
Einwerben von Fördermitteln, die Planung von Projekten 
und um deren Umsetzung kümmern können. 

Diesbezüglich können die Länder ihre Kommunen und 
andere Akteure auf vielfältige Art und Weise unterstützen. 
Sie können Informationen über Bundesförderprogramme 
bündeln und bei der Antragstellung helfen. Sie können 
selbst beim Bund oder der EU Fördermittel einwerben 
und diese im Rahmen thematisch fokussierter Pro-
gramme weiterreichen. Sie können Leitfäden und andere 
Handlungshilfen erarbeiten und Pilotprojekte initiieren, 
die der kommunalen Akteursebene das Aufstellen eige-
ner Strategien und Pläne erleichtern, und anhand von 
Good-practice-Beispielen zeigen, was bereits möglich ist. 
Ergänzend können sie Netzwerkstrukturen aufbauen, die es 
den verschiedenen Akteur:innen ermöglichen, sich unter-
einander auszutauschen, um Erfahrungswissen zu bündeln 
und zu verbreiten. Auf der Länderebene ist man sich der 
Bedeutung dieser Ansätze bewusst und so lässt sich auch 
eine Vielfalt an entsprechenden Aktivitäten finden. Die 
Abschnitte 5.1 und 5.2 enthalten eine Übersicht über Bei-
spiele, die in den Ländergesprächen erwähnt wurden. 

5.1 Förderinstrumente der Länder

Die Förderlandschaft in den Ländern ist vielfältig und die 
Beispiele in Tabelle 3 (die keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhebt) sollen hiervon einen Eindruck vermitteln. 
In Anhang findet sich eine ergänzende Liste von Web-
seiten, die länderspezifische Übersichten über Programme 
und Förderdatenbanken anbieten. Einige Länder haben 
außerdem umfangreiche Investitions- oder Förderpro-
gramme im ÖPNV ins Leben gerufen, die mit spezifi-
schen eigenen Zielsetzungen und Kriterien das Angebot 
in der Fläche verbessern sollen. Diese Beispiele werden 
in Abschnitt 6.2 näher beschrieben. Generell sollten neu 

5 | Fördern und Beraten
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Beispiele für Förderinstrumente der Länder Tabelle 3a 

Bundesland Name des Programms / Was wird bzw. wurde gefördert?

Verkehrsträgerübergreifend

Baden 

Württemberg

Förderprogramm qualifizierte Fachkonzepte: Erstellung kommunaler Klimamobilitätspläne (gemäß § 28 des KlimaG BW)

https://www.keabw.de/nachhaltigemobilitaet/wissensportal/klimaschutzgesetzklimamobilitaetsplaene#c2989content2 

Förderquote von maximal 50 % bzw. 200.000 Euro; 75 % sind möglich, wenn unter anderem ein Verkehrsmodell zum 

Einsatz kommt (analog zu den standardisierten Bewertungsverfahren des Bundes für den Bundesverkehrswegeplan)

Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) Baden-Württemberg 

vgl. Abschnitt 1.3 und weitere Informationen des zuständigen Ministeriums a

Hessen Mobilitätsfördergesetz (MobFöG HE), Land Hessen 

vgl. Abschnitt 1.3

Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung nachhaltiger integrierter Mobilitätspläne b 

https://www.innovationsfoerderunghessen.de/mobilitaetsplaene 

Personal und Sachkostenförderungen für Gemeinden, Landkreise und Städte für die Erstellung und Umsetzung von 

Mobilitätsplänen; Regelfördersatz 70 % (maximal 80 %) der Kosten für zusätzliche Personalstelle für 2,5 Jahre plus 

60.000 Euro Sachkosten

NRW Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement (FöRi-MM), NRW c 

vgl. Abschnitt 1.3

Fußverkehr, Radverkehr, Nahmobilität

Baden 

Württemberg

auch Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) 

https://vm.badenwuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/fussundradverkehr  

LGVFG enthält breit angelegte Förderinstrumente für (unter anderem) Fuß und Radverkehrsinfrastruktur;  

ebenfalls förderfähig: Konzeptionen wie Radverkehrskonzepte, Fußverkehrskonzepte oder Klimaschutzkonzepte d

Bayern Radoffensive Bayern  

https://www.radoffensive.bayern.de/  

Innovationen im Radwegebau, interkommunale Radwege, Radwege im Wald oder entlang von Bahnlinien,  

JobBike Bayern (lief bis Anfang 2022)

Brandenburg Kommunaler Straßenbau  
https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaetverkehr/foerderprogrammkommunalerstrassenbau/ 

unter anderem Fuß/Radwege mit Alltagsfunktion, Radfahrstreifen/Schutzstreifen, Fahrradstraßen und Fahrradzonen, 

Radwegebrücken oder unterführungen, Knotenpunktverbesserungen für den Radverkehr, Maßnahmen zur Optimierung 

des Verkehrsflusses für den Radverkehr, Radverkehrskonzepte der Landkreise und Gemeinden für den Alltagsverkehr

Hessen Richtlinie zur Förderung der Nahmobilität 

https://mobil.hessen.de/nahmobilitaet

investive Maßnahmen, Planungen und Konzepte sowie Öffentlichkeitsarbeit: „Vom Fahrradaktionstag über die Bordstein

absenkung zur Erreichung der Barrierefreiheit bis zum Brückenbauwerk oder zum mehrstöckigen Fahrradparkhaus“e  

NRW Förderrichtlinie Nahmobilität 

https://www.nrwbank.de/de/foerderung/foerderprodukte/15738/foerderrichtliniennahmobilitaetfoerinah.html  

Radverkehrsanlagen, Fußverkehrsanlagen, Fahrradstationen, Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Verkehrsraum,  

sonstige Maßnahmen wie Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Nahmobilität, ModalSplitErhebungen, Dauerzähl

stellen für den Radverkehr

Bund Sonderprogramm „Stadt und Land” 

https://www.balm.bund.de/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/SonderprogrammStadtLand/sonderprogrammstadt

land_Inhalt.html 

Planung sowie Neu, Um oder Ausbau, die Grunderneuerung und die Erhaltung von Radverkehrsinfrastruktur in 

 kommunaler Baulast (Antragstellung erfolgt durch die Länder, Weitergabe der Mittel über existierende Länder

programme)

https://www.nrwbank.de/de/foerderung/foerderprodukte/15738/foerderrichtlinien-nahmobilitaet-foeri-nah.html
https://www.balm.bund.de/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/SonderprogrammStadtLand/sonderprogrammstadtland_Inhalt.html
https://www.balm.bund.de/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/SonderprogrammStadtLand/sonderprogrammstadtland_Inhalt.html
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Beispiele für Förderinstrumente der Länder Tabelle 3b 

Bundesland Name des Programms / Was wird bzw. wurde gefördert?

ÖPNV

Baden 

Württemberg

auch Förderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG)

https://vm.badenwuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/oepnv

z. B. Bau und Umbau von ÖPNVInfrastruktur (Straße und Schiene), multimodale Knoten und Betriebshöfef

Förderrichtlinie On-Demand-Verkehre 

https://vm.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/mmvi/intern/Dateien/PDF/Foerderprogram

me/230601_F%C3%B6rderrichtlinie_OnDemandVerkehre_2023.pdf  

Betriebskosten zur Einrichtung neuer OnDemandVerkehre oder die umfassende Aufwertung bestehender Bedarfsver

kehrsangebote zu OnDemandVerkehren, wenn sie eng mit SPNV oder bestehender Regiobuslinie (vgl. Abschnitt 6.2) 

verzahnt sind; Förderung zielt auf ländliche Gebiete

Brandenburg ÖPNV Invest 

https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaetverkehr/foerderungvoninvestitionenfuer 

denoepnvinbrandenburg/ 

Infrastrukturinvestitionen wie Bau/Ausbau/Grunderneuerungsinvestitionen von Verkehrswegen der Eisenbahn, 

 Planungsleistungen

Innovative Mobilitätsangebote 

https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaetverkehr/foerderprogramminnovativemobili

taetsangebote/ 

Konzeption, Betrieb und Evaluation neuer ÖPNVAngebote, inkl. wiederkehrender Calls für Modellbeispiele wie  

On-Demand-Verkehr

EFRE-Förderprogramm Mobilität g 

https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaetverkehr/efrefoerderprogrammmobilitaet/ 

soll in Brandenburg Bundesförderung für klimafreundliche Antriebe im ÖPNV ergänzen, im Rahmen der Umsetzung 

der EU Clean Vehicle Directive h die Umrüstung fördern und dabei auch Anträgen mit geringerem Fördervolumen aus 

 Brandenburg gute Erfolgschancen bieten

Brandenburg-Paket 

https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/ministerium/brandenburgpaket/  

Förderung generell nicht verkehrsspezifisch, Sektor aber in den Förderzusagen stark vertreten, unter anderem mit 

CO2sparende Maßnahmen im ÖPNV

Bayern Förderung von „Klimabussen“  

https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/kub/eckpunkte_klimabusse_2022__4_.pdf  

Anschaffung von emissionsfreien oder emissionsarmen Bussen: elektrisch, (grüner) Wasserstoff, PluginHybrid, Erdgas, 

Biokraftstoffe; Lade und Tankinfrastruktur an der Strecke und auf Betriebshöfen

Förderrichtlinie Ergänzende Nahverkehrsangebote 

https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayVV_97_B_13808/True  

Angebot flexibler und bedarfsorientierte Bedienformen im ÖPNV sowie landkreisübergreifender Expressbus

verbindungen durch ÖPNVAufgabenträger

NRW Förderrichtlinie für saubere Busse im Personenverkehr  

https://www.elektromobilitaet.nrw/newsdetails/foerderrichtliniefuersauberebusseimpersonenverkehr/ 

Anschaffung von Batterie, Brennstoffzellen und Batterieoberleitungsbusse sowie biomethanbetriebene Busse durch 

Verkehrsbetriebe sowie dafür erforderliche Infrastruktur und Machbarkeitsstudien (ebenfalls mit Bezug zur EU Clean 

Vehicle Directive 2019/1161)

mehrere landesseitige Aufstockung der GVFGFörderquote des Bundes von 60 % auf bis zu 95 %,  

beispielsweise in BadenWürttemberg i und NRW j

https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Foerderprogramme/230601_F%C3%B6rderrichtlinie_On-Demand-Verkehre_2023.pdf
https://vm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Foerderprogramme/230601_F%C3%B6rderrichtlinie_On-Demand-Verkehre_2023.pdf
https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaet-verkehr/foerderung-von-investitionen-fuer-den-oepnv-in-brandenburg/
https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaet-verkehr/foerderung-von-investitionen-fuer-den-oepnv-in-brandenburg/
https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaet-verkehr/foerderprogramm-innovative-mobilitaetsangebote/
https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaet-verkehr/foerderprogramm-innovative-mobilitaetsangebote/
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Beispiele für Förderinstrumente der Länder Tabelle 3c 

Bundesland Name des Programms / Was wird bzw. wurde gefördert?

EMobilität: Ladeinfrastruktur & Fahrzeuge

Baden 

Württemberg k
Charge@BW 

https://vm.badenwuerttemberg.de/de/politikzukunft/elektromobilitaet/foerderungelektromobilitaet/ladeinfrastruktur

foerderungchargebw  

Anschaffung und Installation sowie Leasing/Miete/Contracting von neuer öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur inkl. 

Netzanschluss; vorbereitende Elektroinstallation ohne Ladeinfrastruktur für den (späteren) Anschluss von Ladepunkten 

in Wohnungseigentumsgemeinschaften

E-Quartiershubs 

https://vm.badenwuerttemberg.de/de/politikzukunft/elektromobilitaet/foerderungelektromobilitaet/foerderaufruf e

quartiershubs1 

Einrichten von Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur in Parkgaragen/Parkhäusern, Parkhaus für Kurzzeit und Dauerpar

kende, Taxis, Mietwagen, SharingFahrzeuge; gegebenenfalls auch PedelecVerleihstationen und Paketverteilstationen

Versorgung von Binnenschiffen mit Landstrom 

https://vm.badenwuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/schiffundluftverkehr 

Neu und Ausbau von Landstromanlagen für Binnenschiffe; Investitionen in die landseitige Stromversorgungsinfra

struktur für Schiffe, wenn diese dem Laden von Batterien dient

Bayern Förderprogramm Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Bayern 2.0 

https://www.bayerninnovativ.de/de/seite/foerderprogrammladeinfrastrukturelektrofahrzeuge20 

Beschaffung und Errichtung von neuen, öffentlich zugänglichen Ladepunkten mit jederzeit verfügbarem Ökostrom;  

unter Umständen auch Aufrüstung bzw. Ersatzbeschaffung von Ladeinfrastrukturen, Ertüchtigung des Netzanschlusses 

an bestehenden Standorten

Hessen Förderprogramm Elektromobilität 

https://www.innovationsfoerderunghessen.de/elektromobilitaet  

Vorhaben zur Unterstützung und Beschleunigung der Marktdurchdringung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen  

wie Forschung & Entwicklung, Fahrzeuge, Lade/Tankinfrastruktur

NRW Förderrichtlinie Lade- und Wasserstofftankinfrastruktur  

https://www.elektromobilitaet.nrw/foerderprogramme/oeffentlichzugaenglicheladeinfrastruktur/#c21832  

https://www.elektromobilitaet.nrw/foerderprogramme/wasserstoff/ 

Beschaffung und Errichtung fabrikneuer öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und öffentlich 

zugänglicher stationärer Wasserstofftankinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge

Förderprogramme für Kommunen 

https://www.elektromobilitaet.nrw/kommunen/foerderungfuerkommunen/#c16234  

https://www.elektromobilitaet.nrw/foerderprogramme/konzepte/#c21789 

Ladeinfrastruktur für kommunale Flotten und Fahrzeuge von Mitarbeitenden; kommunale Konzepte für öffentliche 

Ladeinfrastruktur

progres.nrw – Emissionsarme Mobilität 

https://www.elektromobilitaet.nrw/newsdetails/fokusaufelektronutzfahrzeugelandstellt90millioneneuro fuerdie

antriebswendebereit/ 

Ladeinfrastruktur für Unternehmen und Gewerbetreibende sowie für CarsharingStationen, Stromnetzanschlüsse für 

Garagen und Stellplatzkomplexe, Elektro und BrennstoffzellenFahrzeuge für Kommunen

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/ladeinfrastrukturfoerderung-chargebw
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/ladeinfrastrukturfoerderung-chargebw
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderaufruf-e-quartiershubs-1
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/elektromobilitaet/foerderung-elektromobilitaet/foerderaufruf-e-quartiershubs-1
https://www.elektromobilitaet.nrw/newsdetails/fokus-auf-elektro-nutzfahrzeuge-land-stellt-90-millionen-euro-fuer-die-antriebswende-bereit/
https://www.elektromobilitaet.nrw/newsdetails/fokus-auf-elektro-nutzfahrzeuge-land-stellt-90-millionen-euro-fuer-die-antriebswende-bereit/
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Beispiele für Förderinstrumente der Länder Tabelle 3d 

Bundesland Name des Programms / Was wird bzw. wurde gefördert?

Güterverkehr

Brandenburg Förderprogramm Schienengüterverkehr 

https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaetverkehr/foerderprogrammschienengueterverkehr/ 

Erschließung von Logistikzentren, Häfen und Standorten mit Anlagen des Kombinierten Verkehrs, sowie die Erarbeitung 

von Konzepten oder Maßnahmen zur Beseitigung von Engpässen und zur Verzahnung der Verkehrsträger 

Richtlinie zur Förderung von Lastenfahrrädern 

https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaetverkehr/foerderungvonlastenfahrraedern/ 

Anschaffung und Inbetriebnahme von neuen Lastenfahrrädern (mit oder ohne EHilfsmotor) 

Hessen Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Logistik und Mobilitätsinnovationen l

https://www.innovationsfoerderunghessen.de/logistikundmobilitaet

Förderung von Forschungs und Entwicklungsvorhaben die über die Plattform House of Logistics and Mobility (HOLM) in 

Hessen durchgeführt werden; Fokus auf innovativen Lösungen mit konkretem Anwendungs und Umsetzungsbezug, 

Ziel ist Stärkung des Logistikstandorts Hessen; förderfähig sind Sach und Personalausgaben von KMU und gemeinnüt

zige Organisationen bis zu 50 %, Forschungseinrichtungen und Hochschulen bis zu 100 %

NRW Handlungskonzept Schwerer Straßengüterverkehr 

https://www.wirtschaft.nrw/system/files/media/document/file/mwike_br_schwerer_gueterverkehr_web.pdf 

Neben Informationsangeboten für Unternehmen sollen auch Pilotprojekte zur Nutzung von brennstoffzellenantrieben 

und batterieelektrischen Fahrzeugen im Straßengüterverkehr und Beschaffungsinitiativen unterstützt werden.

a VM (2021).
b HMWEVW (2023).
c  MUNV (2023a).
d  VM (2020b).
e  Hessen Mobil (o. J.).
f VM (2020b).
g  Prinzipiell können Mittel aus diesem Programm für Strategien zur Senkung des CO2Ausstoßes einschließlich einer nachhaltigen 

Mobilität vergeben werden, zum Beispiel: Mobilitätskonzepte und Mobilitätsmanagement öffentlichrechtlicher Gebietskörper
schaften, Radverkehrskonzepte für den Alltagsverkehr, Park & RideAnlagen als Schnittstelle zum ÖPNV, energieeffiziente und 
klima freundliche Antriebe im ÖPNV.

h  Richtlinie (EU) 2019/1161 (umgesetzt in Deutschland durch Bundestag 2021), definiert unter anderem Mindestquoten für die 
 Beschaffung von Fahrzeugen und Verkehrsleistungen durch die öffentliche Hand.

i  VM (2020c).
j  Landesregierung NordrheinWestfalen (2020).
k  Vgl. auch Abschnitt 4.4 zur Strategie Ladeinfrastruktur des Landes (emobil BW GmbH 2020).
l  HMWEVW (2021).

Agora Verkehrswende (2024) | Mechanismen zur reinen Weitergabe etablierter Förderinstrumente des Bundes wie Regionalisierungs-
mittel oder Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sind nicht aufgeführt. Alle URLs zuletzt abgerufen am 4.2.2024.



Agora Verkehrswende | 16 Schaltstellen für die Mobilität von morgen

33

pflege werden diese Stellen auch einen Überblick darüber 
halten, welche Aufgaben die Personen in den Kommunen 
wahrnehmen.

Zusätzlich zu den eher interaktiven Formen der 
Unterstützung wie Beratung, Veranstaltungen oder 
Fort bildungsmöglichkeiten, können die Länder der 
kommunalen Ebene auch Arbeitshilfen und Leit fäden 
zur Verfügung stellen. Dadurch, dass sie relevante 
Informationen, Erfahrungen und Prozesse struktu-
riert und gebündelt darstellen, können solche Angebote 
eine signifikante Arbeitserleichterung für kommunale 
Akteur:innen bedeuten. Sie können zudem auch dazu 
genutzt werden, relevante Förderungen, Strategien und 
Zielsetzungen seitens des Landes zu kommunizieren. 
Beispiele sind die Handlungsleitfäden für Fußverkehrs-
planung aus Baden-Württemberg89 und NRW90, der 
Leitfaden für den Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur 
aus NRW91 und die Arbeitshilfe für die Erstellung und 
Fortschreibung integrierter Stadtentwicklungskonzepte 
aus Brandenburg92. 

Mit der House of Logistics and Mobility (HOLM) GmbH 
fördert das Land Hessen gemeinsam mit der Stadt Frank-
furt eine unabhängige Entwicklungs- und Vernetzungs-
plattform für die Zukunft der Logistik und Mobilität. 
Die HOLM GmbH betreibt ein eigenes Gebäude, in dem 
eingemietete Innovationsabteilungen und Projektbüros 
von Unternehmen in unmittelbarer Nähe zu wissen-
schaftlichen Instituten, Lehrstühlen, Forschungszent-
ren, Start-ups und Institutionen der öffentlichen Hand 
arbeiten und forschen können. So sollen anwendungs-
orientierte Innovationen entwickelt und gemeinsame 
Projekte durchgeführt werden. Zudem betreibt HOLM 
eine digitale Innovationsplattform und richtet Veranstal-
tungen für unterschiedliche Zielgruppen aus.93

89 VM (2022a).
90 AGFS (2018).
91 ElektroMobilität NRW (2022).
92 MIL (2021).
93 HOLM (2021).

5.2 Beratung, Vernetzung  
und Weiterbildung

Die Angebote in den Ländern für Beratung, Vernetzung 
und Weiterbildung sind formal divers und genau wie 
die Förderinstrumente decken sie eine große Bandbreite 
von Themen ab (vgl. Tabelle 4). Durch übergreifende 
Netzwerktätigkeit können Landesagenturen neben der 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch unter anderem 
dazu beitragen, dass verschiedene Verwaltungseinheiten 
horizontale Themen gemeinsam in den Blick nehmen 
(Beispiel: Stadt-Umland-Verbindungen und Pendelver-
kehre im Zukunftsnetz Mobilität NRW). 

Für die Wirksamkeit entsprechender Angebote ist es in 
jedem Fall wichtig, dass die vorhandenen Ressourcen 
zur Aufgabe passen. So sollte beispielsweise im Falle von 
Förderberatungen die Anzahl der Stellen proportional 
zum Umfang der Förderprogramme sein. Diesbezüglich 
können Landesagenturen und andere Einrichtungen 
gegebenenfalls flexibler agieren als Verwaltungen und 
Sachmittel aus neuen oder zeitweise aufgestockten 
Förderprogrammen für befristete Stellen zur Beratung 
und Bearbeitung von Anträgen verwenden, ohne dass in 
Behörden dafür Stellenpläne geändert werden müs-
sen. Für Regelprozesse sind jedoch auch entsprechend 
langfristig angelegte Beratungs- und Bewilligungsstel-
len notwendig. Umgekehrt können die Länder zudem 
selbst Stellen fördern. So stellt Hessen von Sommer 
2023 bis 2030 insgesamt rund 23 Millionen Euro für 
Personal zur Nahmobilitäts-Koordination für 20 der 
21 hessischen Landkreise zur Verfügung und deckt 
damit in der Regel 80 Prozent der für den Kreis anfal-
lenden Personalausgaben für die geförderte Stelle. Die 
Nahmobilitäts-Koordinierenden sollen vor allem kleine 
kreisangehörige Kommunen fachlich bei der Umsetzung 
von konkreten Infrastrukturprojekten unterstützen.88 
Auch Baden-Württemberg finanziert allen 45 Stadt- 
und Landkreisen seit Herbst 2023 für zwei Jahre je 
eine Koordinationsstelle für Mobilität und Klimaschutz 
(gemäß § 29 und § 43 Abs. 3 KlimaG BW). Für weitere 
befristet finanzierte Personalstellen bei den Kommunen 
gibt es bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (NVBW) 
oder der Landesenergieagentur (KEA BW) je Thema einen 
zentralen Anlaufpunkt. Neben Betreuung und Netzwerk-

88 Persönliche Kommunikation mit A. Busch-Geertsema, 
15.01.2024.
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Beispiele für Landesagenturen, Beratungsstellen und Arbeitsgemeinschaften  Tabelle 4a 

Bundesland

Fußverkehr, Radverkehr, Nahmobilität

Baden 

Württemberg

Abteilung „Neue Mobilität“ Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH 

https://www.nvbw.de/aufgaben/neuemobilitaet 

berät und vernetzt Kommunen, Verkehrsverbünde und weitere Akteure in den Themenfeldern Fußverkehr, Ortsmitten, 

Radverkehr, Mobilitätsdaten und dienste, Klimaschutz im Verkehr, demnächst auch Klimakommunikation; Marke aktiv

mobil BW

Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e. V. (AGFK)  

https://www.agfkbw.de/ 

für Mitgliedskommunen: Fachveranstaltungen und informationen, Beratungsangebote, Kampagnen und Aktionen, 

Vernetzungsmöglichkeiten, Interessensvertretung bei Land und Bund; gefördert vom Land

Hessen Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH)

https://www.nahmobilhessen.de/ueberdieagnh/

hat mit Kommunen im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen das landesweite 

Infra strukturkonzept RadHauptnetzHessen a erstellt, für Mitgliedskommunen (Mitgliedschaft vom Land finanziert): 

 Kampagnen, Kommunikationsmaterialien, ServiceAngebote und Beratungen („Checks“), Fortbildungsangebote der Hessi

schen Akademie für Nahmobilität, für alle: Fachveranstaltungen, Maßnahmenpakete, Musterlösungen, Qualitätsstandards  

NRW Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V. (AGFS) 

http://www.agfsnrw.de/ 

für Mitgliedskommunen: Zugang zu Fördermitteln des Landes im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen und 

informationen, Beratungsangebote und Hilfestellungen (wie Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit), Kampagnen und 

Aktionen, Vernetzungsmöglichkeiten, Interessensvertretung bei Land und Bund; gefördert vom Land

ÖPNV

Brandenburg Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) Kompetenzstelle Bahnhof 

https://www.vbb.de/vbbthemen/bahnhofskonzepte/

unterstützt Kommunen und andere Bahnhofseigner:innen bei der ganzheitlichen Betrachtung und Entwicklung von 

Bahnhöfen als Verknüpfungsanlagen

VBB Vernetzungsstelle Bike and Ride 

https://www.vbb.de/vbbthemen/bahnhofskonzepte/bikeandrideanlagen/

berät Kommunen zu Art und Eignung verschiedener Abstellanlagen, geeigneten Förderprogrammen und bei der 

 Standortsuche

NRW Kompetenzcenter NRW

https://www.kompetenzcenter.nrw/

Kooperation des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr mit Verkehrsverbünden: vier Kompetenzcenter zu 

den Themen Digitalisierung, Integraler Taktfahrplan, Marketing, und Sicherheit für landesweite Zusammenarbeit bei 

überregionalen Themen, für einen verbesserten Austausch innerhalb der Branche, landesweit vereinbarte Maßstäbe zu 

Weiterentwicklung des ÖPNV

EMobilität

Baden 

Württemberg

e-mobil BW 

https://www.emobilbw.de/ 

zentrale Anlaufstelle des Landes für Beratung, Netzwerke und Förderinformationen im Bereich der Antriebswende; 

arbeitet mit Kommunen, Wissenschaft und Unternehmen

Brandenburg Stabsstelle Anwendung Elektro- und Wasserstoffmobilität (SAEW) 

https://energieagentur.wfbb.de/wirueberuns/stabsstelleanwendungelektroundwasserstoffmobilitaet#

berät Kommunen und Unternehmen zu Themen rund um Lade bzw. Tankinfrastruktur und bei der Fuhrparkumstellung
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Beispiele für Landesagenturen, Beratungsstellen und Arbeitsgemeinschaften  Tabelle 4b 

Agora Verkehrswende (2024) | Alle URLs zuletzt abgerufen am 4.2.2024

Bundesland

Hessen „Strom bewegt!“ – Geschäftsstelle Elektromobilität der LandesEnergieAgentur (LEA)

https://www.leahessen.de/aufgabenbereiche/strombewegt/ 

vielfältige Angebote für unterschiedliche Zielgruppen; berät unter anderem Kommunen und ÖPNVUnternehmen zur 

Fuhrparkumstellung (z. B. eCoach) und bietet Schulungen für kommunale Mitarbeiter:innen (eLotse)

NRW ElektroMobilität NRW 

https://www.elektromobilitaet.nrw/ 

berät Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen; erstellt Leitfäden (wie zum „Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur“b); 

bietet Schulungen und Informationsveranstaltungen

verkehrsträgerübergreifend

Baden 

Württemberg

KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH 

https://www.keabw.de/nachhaltigemobilitaet 

bietet u. a. Initialberatung für Kommunen, Vernetzungsangebote sowie Informationen zu Good Practice und Klima

mobilitätsplänen 

Anlaufstelle Klimaschutz im Verkehr 

https://www.klimaschutzbewegt.de/einstiegsberatung/ 

berät Kommunen zu Handlungsmöglichkeiten, Ansprechpartnern, Instrumenten, Fördermöglichkeiten (Bund und Land), 

Best Practices; stellt zielgruppenspezifische Informationsmaterialien zur Verfügung; führt regelmäßig Informations und 

Vernetzungsveranstaltungen durch; zusätzliche Themenschwerpunkte sind Parkraummanagement und klimaschutz

orientierte Verkehrsplanung.

Hessen Fachzentrum Nachhaltige Mobilitätsplanung 

https://mobilitaetsplanunghessen.de/

unterstützt Kommunen und Landkreise: bei Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung nachhaltiger, integrierter 

 Mobilitätsplanung auf Basis der europäischen Richtlinien für Nachhaltige Urbane Mobilitätspläne (SUMPs); durch Förder

beratung, Vernetzungsangebote, Projekte, Veranstaltungen und Fortbildungen; Schnittstelle zu Bund und EUEbene

NRW Zukunftsnetz Mobilität NRW c 

https://www.zukunftsnetzmobilitaet.nrw.de/ 

thematische Schwerpunkte: kommunales Mobilitätsmanagement und Verkehrssicherheit; Angebot: individuelle Beratung 

und Begleitung von Projekten, Qualifizierungsangebote, Vernetzung über Fachforen und Veranstaltungen, OnlineTools 

und Umsetzungshilfen; Voraussetzung: Mitgliedschaft der Kommune mit Ansprechperson vor Ort und vorhandene 

 Rahmenvereinbarung

a AGNH (o. J.).
b Beispielsweise für Kommunen zum Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur (ElektroMobilität NRW 2022).
c  Mehr zur Genese dieses Netzwerks findet sich in Agora Verkehrswende (2022b), S. 53.
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zu anderen Bundesländern und zu Polen Kontinuität 
gewährleisten. Auf Basis einer Potenzialanalyse96, wird 
bis 2024 ein Konzept 2024 erstellt, das Ziele für 2030 für 
die in der Baulast des Landes liegenden Teile enthalten 
und spätestens 2045 vollständig umgesetzt sein soll. Bei 
der Landesregierung sind zwei Radverkehrsbeauftragte 
beschäftigt, die unter anderem für die Ausschreibung 
und Vergabe der Konzepterstellung verantwortlich sind. 
Ein umfassendes Beteiligungsverfahren97 mit über 80 
Stakeholdern (Kommunen und Interessensverbände) 
wurde in diesem Zusammenhang als wertvoller Bestand-
teil des Prozesses erachtet. Das Projekt orientiert sich 
unter anderem am Landesradverkehrsnetz Sachsen-An-
halt (LRNV 2020) mit einer geplanten Gesamtlänge von 
4.720 Kilometern.98

In Baden-Württemberg bietet das Verkehrsministerium 
Kommunen und Landkreisen die Möglichkeit, Partner in 
der Initiative RadKULTUR99 zu werden und über ein Jahr 
Förderung für Veranstaltungen und Aktionen zu erhalten, 
die von landesweiten Ansätzen ergänzt werden. Die 
Kommunen beteiligen sich über personelle Ressourcen und 
eine einjährige Fortsetzung der Aktivitäten aus eigenen 
Mitteln. Die Initiative fokussiert auf die Aspekte Image, 
Wissen und emotionale Elemente der Radmobilität.100

6.2 ÖPNV

Auch das Regiobus-Konzept Baden-Württembergs 
ist zentraler Bestandteil einer übergeordneten ÖPNV- 
Strategie,101 wird aber als eigenständiges Projekt kommu-
niziert. Neben dem konzeptionellen und kommunikativen 
Anteil besteht der hauptsächliche Beitrag des Landes in 
einem eigenständigen Förderprogramm,102 da es nicht 
selbst für die Bestellung von Busverkehren verantwort-
lich ist. Über dieses Programm werden auch Angebots-
merkmale definiert, die eine Linie erfüllen muss, um 
als Teil des Regiobus-Systems förderfähig zu sein. Sie 
muss unter anderem dazu dienen, Lücken im SPNV-Netz 

96 PTV (2021).
97 MIL (2023a).
98 MID (2023).
99 NVBW (2023).
100 Wuppertal Institut; Omnitrend (2014).
101 VM (2022c), vgl. Abschnitt 4.3.
102 VM (2022e).

Die Länder können entweder im Rahmen eigener Gesetz-
gebung und übergeordneter Strategien konkrete Maß-
nahmen definieren (vgl. Abschnitt 4.2) – oder sie können 
ein strategisch angelegtes Einzelprojekt konzipieren, das 
möglicherweise in der Folge auch Teil eines übergeord-
neten Ansatzes wird. Neben ihrem operativen Beitrag 
zur Verkehrswende können solche Projekte auch eine 
wichtige Rolle hinsichtlich der Kommunikation spie-
len – sowohl in die Gesellschaft hinein als auch innerhalb 
der politischen und Verwaltungsstrukturen. Im Idealfall 
vermitteln sie ein leicht verständliches und attraktives 
Zielbild und bieten damit sowohl einen Wiedererken-
nungswert als auch Identifikationspotenzial. Zugleich 
erzeugen Projektnamen wie i2030 (vgl. Abschnitt 6.2) 
im positiven Sinne einen gewissen Handlungsdruck bei 
allen Beteiligten. Im Folgenden sind einige der Beispiele 
dokumentiert, die in den Gesprächen mit den Expert:in-
nen der Länder besondere Erwähnung gefunden haben. 
Dabei lag der Fokus nicht auf Einzelvorhaben wie dem 
Bau einer neuen SPNV-Strecke, sondern auf landes-
weiten Konzepten.

6.1 Radverkehr

Das Verleihsystem StadtRAD Hamburg existiert bereits 
seit 2009 und war eines der ersten öffentlich finanzier-
ten, stationsbasierten BikeSharing-Systeme in Deutsch-
land. Das Angebot wurde seither mehrfach ausgebaut 
und umfasst mit Stand Sommer 2023 etwa 3.500 Räder, 
39 Lastenpedelecs und 290 Stationen mit respekti-
ven Zielwerten von 4.500, 70 und 350.94 Das StadtRAD 
wurde seitens der Stadt durchgängig aktiv beworben 
und aufgrund des hohen Wiedererkennungswerts der rot 
lackierten Fahrräder hat das System viel zur Sichtbarkeit 
des Radverkehrs in der Stadt beigetragen.

In Brandenburg wird das Vorhaben, gemeinsam mit den 
Kommunen ein baulastträgerübergreifendes Radnetz 
Brandenburg mit hoher Konnektivität und baulichen 
Qualitätsstandards zu konzipieren, als eine der wesent-
lichen Maßnahmen im Rahmen der Radstrategie des 
Landes angesehen.95 Das Netz soll Radvorrangrouten 
und Radschnellwege einbeziehen, sowohl alltagstauglich 
als auch touristisch attraktiv sein und an den Grenzen 

94 BVM (o. J.b).
95 MIL (2023b).

6 |  Projekte auf Landesebene 
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zwischen Oberzentren, Mittelzentren und Flughäfen zu 
schließen (in Orientierung am Zielkonzept für den SPNV, 
vgl. Abschnitt 4.3) und im Sinne eines integrierten Fahr-
plans Anschlüsse an Regionalzugverbindungen gewähr-
leisten. Regiobusse müssen je nach Wochentag zwischen 
4, 5 oder 6 Uhr und Mitternacht mindestens im Stunden-
takt verkehren und mit Niederflurbussen bedient werden, 
die mit WLAN und USB-Anschlüssen ausgestattet sind.103 
Aus einem Netz mit 46 Linien, die Ende 2022 auf etwa 
1.200 Kilometern verkehrten, könnten im Endausbau 
etwa 90 Linien werden.104 

In Brandenburg existiert ein ähnlicher Ansatz für die 
Verbesserung des Busangebots in der Fläche: das Plus-
Bus-Konzept. PlusBus ist eine geschützte Marke der 
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH, die auch ander-
norts für Regionalbuslinien lizensiert werden kann, wenn 
sie folgende Bedingungen erfüllen: Sie fahren montags 
bis freitags von 6 bis 20 Uhr sowie am Wochenende mit 
stündlicher Taktung und das unabhängig von Schul- und 
Ferienzeiten. Außerdem müssen sie einen Anschluss an 
S- oder Regionalbahnen bieten und immer die glei-
che Strecke befahren (die also beispielsweise keinen 
Kürzungen an Wochenenden unterliegen darf).105 In Bran-
denburg ist der VBB für die Lizensierung der Linien und 
die Fahrplankoordination mit den Aufgabenträgern und 
Verkehrsunternehmen zuständig. Dort können sowohl 
bestehende Linien, die die Kriterien erfüllen, als auch neue 
Linien Teil des PlusBus-Angebots werden. Sie müssen 
dafür Anschlüsse an den SPNV innerhalb von 15 Minu-
ten gewährleisten106 und werden vom Land Brandenburg 
zusätzlich zur ÖV-Grundfinanzierung mit 0,40 Euro pro 
Fahrplankilometer gefördert.107 Ein wichtiger Aspekt des 
PlusBus-Konzepts ist die gemeinsame Vermarktung und 
Wiedererkennbarkeit über verschiedene Anbieter hinweg. 

Wie auch der Regiobus in Baden-Württemberg sollen 
PlusBusse Lücken im SPNV-Netz schließen. Um in der 
Region Berlin-Brandenburg zugleich auf der Schiene 
flächendeckend ein möglichst attraktives und leis-
tungsfähiges Angebot als Rückgrat für den regionalen 
Umweltverbund und auch den Schienengüterverkehr 

103 VM (o. J.c).
104 VM (o. J.b).
105 MDV (o. J.).
106 Solang der jeweilige SPNV-Takt diese ermöglicht.
107 VBB (2022).

zu gewährleisten, hat die Landesregierung in Zusam-
menarbeit mit dem Land Berlin, dem VBB und der DB 
Netz AG das Projekt i2030 auf den Weg gebracht. Damit 
sollen Engpässe und somit infrastrukturelle Grenzen der 
Angebotsverbesserung beseitigt werden, unter ande-
rem um die Fahrgastzahlen verdoppeln zu können. Das 
Projekt umfasst acht Schienenkorridore rund um die 
Hauptstadt und Teile der Berliner S-Bahn, in denen etwa 
200 Kilometer Strecke reaktiviert, neu- oder ausgebaut 
werden sollen. Entlang dieser Korridore sollen auch um 
die 100 Stationen neu- oder ausgebaut werden und im 
Zielszenario auf mehr Verbindungen im 10- beziehungs-
weise 20- bis 30-Minutentakt gefahren werden (S-Bahn 
respektive Regionalverkehr). Aktuell sind Investitionen 
von mehr als 10 Milliarden Euro geplant. 108

Die Projektpartner von i2030 appellieren auch an die 
Bundesebene mit dem Wunsch, Planungsbeschleuni-
gungen zu ermöglichen, um die vorgesehenen – und im 
Rahmen einer klimafreundlichen Verkehrswende als 
notwendig erachteten – neuen Angebote so schnell wie 
möglich realisieren zu können.109

Eine weitere Möglichkeit, welche den Ländern zur 
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV offensteht, ist die 
Finanzierung vergünstigter Zeitkarten für bestimmte 
Gruppen. Als erstes Land stellt Hessen seit 2018 allen 
Landesbediensteten ohne zusätzliche Kosten für die Nut-
zer:innen ein Landesticket aus (die aktuelle Vereinbarung 
gilt bis 2024). Das Ticket ist landesweit sowie in einigen 
angrenzenden Gebieten gültig und beinhaltet in Rand-
zeiten und am Wochenende eine Mitnahmeregelung.110 
Das Angebot kam 2021 etwa 172.000 Menschen zugute111 
und die erste Evaluation ein Jahr nach Einführung wies 
Emissionseinsparungen von etwa 30.000 Tonnen CO2 

aus.112 Vor der Einführung des Landestickets gab es in 
Hessen bereits seit 2017 für 365 Euro das Schülerticket, 
seit 2020 das Seniorenticket113 und seit August 2023 
gibt es das Deutschlandticket vergünstigt (31 Euro pro 

108 VBB (o. J.).
109 VBB et al. (2020).
110 HMdISH (o. J.).
111 HMDF (2021).
112 Kellerhoff; Gruschwitz (2019).
113 HMWEVW (o. J.a).
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Monat) als Hessenpass mobil für einkommensschwache 
Gruppen.114

Baden-Württemberg bietet Schüler:innen, Studierenden, 
Azubis und Freiwilligendienstleistenden eine landes-
weite Jahreskarte für 365 Euro an. Im Dezember 2023 
wurde dieses Angebot auf ein vergünstigtes Deutsch-
landticket zum gleichen Preis umgestellt.115

NRW bietet seit Ende 2021 den App-basierten, landes-
weit einheitlichen eTarif eezy an, der durch Check-in/
Check-out und Abrechnung auf Basis der Luftlinie zwi-
schen Start- und Zielhaltestelle einen einfachen Zugang 
zum ÖPNV bietet. Dieser Tarif ergänzt das Deutschland-
ticket für Gelegenheitsnutzende durch die Garantie, dass 
ab einer abgerechneten Summe von 49 Euro (dem Preis 
des Deutschlandtickets Stand Januar 2024) für den Rest 
des jeweiligen Monats gratis gefahren werden kann.116

Auch die Einrichtung einer landesweiten Dachmarke 
für den ÖPNV kann helfen, diesen erstens sichtbarer 
und zweitens niedrigschwelliger nutzbar zu machen. Es 
entsteht ein Wiedererkennungseffekt und alle relevan-
ten Informationen können den Nutzenden gebündelt 
verfügbar gemacht werden, unabhängig von zum Beispiel 
den Verkehrsverbundstrukturen im Land. Beispiele 
sind bwegt (Baden-Württemberg) und mobil.nrw. Beide 
Marken werden von den jeweiligen Ministerien, Ver-
kehrsunternehmen und Verkehrsverbünden gemeinsam 
getragen. 

114  HMWEVW (o. J.b).
115  VM (2023a).
116  VRS (o. J.).
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Eine umfassende und aktuelle Verfügbarkeit von Daten 
ist für die Verkehrswende in dreierlei Hinsicht von 
besonderer Bedeutung. Erstens ist es wichtig, dass 
den Entscheidungsebenen möglichst aktuelle Infor-
mationen zum Mobilitätsverhalten vorliegen – sowohl 
im Personen- als auch im Güterverkehr –, um ent-
sprechende Entwicklungen im Blick zu haben und so 
mögliche Anpassungsbedarfe bei der Umsetzung ihrer 
Strategien identifizieren zu können. Zweitens werden 
Echtzeitdaten benötigt, um Nutzenden zuverlässige und 
integrierte Informationen zu ihren Mobilitätsoptionen 
zur Verfügung stellen und diese Angebote effizient und 
effektiv steuern zu können. Und drittens basieren alle 
systematischen Prognosen und Szenarienberechnungen 
des zukünftigen Verkehrsgeschehens auf einer Vielzahl 
von Daten zur Entwicklung relevanter demografischer, 
wirtschaftlicher und verkehrsbezogener Parameter.
 

7.1 Erhebungen: Der Blick zurück

Die bundesweite Untersuchung Mobilität in Deutsch-
land (MiD), die den landesweiten Standard in Hinblick 
auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung darstellt, 
wurde bisher immer in relativ großen Abständen 
durchgeführt (2002, 2008, 2017, in Vorbereitung zur 
Veröffentlichung: 2023) sodass auch die von vielen 
Städten und Regionen genutzte Möglichkeit einer auf sie 
zugeschnittenen Ausweitung der Erhebung jeweils nur 
mit relativ großer Verzögerung neue Einblicke in Trends 
und Verhaltensmuster ermöglicht. Dennoch liefert die 
Untersuchung wertvolle Informationen und alle sechs 
näher betrachteten Bundesländer haben für die aktu-
elle Erhebung eine auf sie zugeschnittene Aufstockung 
beauftragt.117 Derartige Aufstockungen können auch für 
andere Akteure wie etwa Kommunen, Verkehrsverbünde, 
Nahverkehrsgesellschaften, Regional- und Zweckver-
bände durchgeführt werden. Für die MiD 2017 wurden 
sie beispielsweise von der Metropolregion Hamburg 
und der Hamburger Verkehrsverbund GmbH in Auftrag 
gegeben.118 Im Sinne einer verbesserten Aktualität wird 
in Hamburg ergänzend zukünftig alle zwei Jahre mit 
einer an die MiD angelehnten Methodik die Mobilitäts-

117 Infas (o. J.).
118 Follmer et al. (2019).

erhebung Hamburg (MobiHam) durchgeführt. Die erste 
Untersuchung lief 2022.119

Kommunen haben außerdem die Möglichkeit, auf eigene 
Kosten die von der TU Dresden durchgeführte Untersu-
chung Mobilität in Städten (SrV120) zu beauftragen, die 
zuletzt 2013 und 2018 durchgeführt und 2023 aktualisiert 
wurde. Unter anderem das Land Brandenburg beteiligt 
sich an den kommunalen Kosten für die SrV und es wird 
darüber nachgedacht, wie auch während der Coronapan-
demie jährliche Erhebungen durchführen zu lassen, um 
aktuelle Entwicklungen besser verfolgen zu können.

7.2 Datenvernetzung für  
das Hier und Jetzt

Unter dem Motto „Mit Daten klimafreundliche Mobi-
lität voranbringen“ wurde im Auftrag des Landes 
Baden-Württemberg die Open-Data-Plattform MobiData 
BW121 eingerichtet. Sie wird von der Nahverkehrsgesell-
schaft Baden-Württemberg mbH (NVBW) betrieben und 
stellt unter anderem Daten zu folgenden Themen bereit: 
ÖPNV Fahrplan- und Echtzeitdaten mit Linienverläufen, 
Haltestelleninformationen, E-Ladesäulen, Informationen 
zu Sharing-Angeboten, statische und dynamische Park-
daten, Radzählstellen und Rad-Service-Punkte sowie 
das Radwegenetz. Diese Daten sollen über eine Verfüg-
barkeit in unterschiedlichen Systemen (wie Apps, lokalen 
Echtzeitanzeigen oder Tourismuskarten) die möglichst 
reibungslose Nutzung und Kombination unterschiedli-
cher Verkehrsmittel im Sinne des Ansatzes Mobility as a 
Service (MaaS) ermöglichen. Zu den weiteren Angeboten 
des MobiData BW Teams gehört es, Projekte zu initi-
ieren und zu begleiten, durch die entweder neue Daten 
generiert oder neue Anwendungen mit vorhandenen 
Daten entwickelt werden. Außerdem betreut das Team 
das Netzwerk kommunaler Datenmanager:innen, deren 
Stellen vom Land mitfinanziert werden.

119 Abteilung Verkehrsentwicklung und Mobilitätsstrategie 
(2023).

120 Ursprünglich: System repräsentativer Verkehrsbefragun-
gen; 2018 umfasste die Erhebung 118 Untersuchungsräume 
mit 135 Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaf-
ten, Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr (o. J.). 

121 NVBW (o. J.).
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Eine weitere Aufgabe des MobiData BW Teams ist 
es, eine angemessene Qualitätssicherung und – über 
vertraglich festgelegte Lieferpflichten für die Dateninha-
benden – eine kontinuierliche Verfügbarkeit zu gewähr-
leisten. Zudem ist für eine Bereitstellung von Daten über 
die Mobilithek des Bundes als nationalen Zugangspunkt 
für Mobilitätsdaten122 die Kompatibilität mit Bundes-
datenstrukturen von Bedeutung. Baden-Württemberg 
gehört mit NRW außerdem zu den ersten Ländern, die 
sich dem bundesweiten Mobility Data Space123 ange-
schlossen haben, einem Datenmarktplatz für Firmen, 
Institutionen und Organisationen. 

Mit der ÖPNV-Digitalisierungsoffensive, der Landes-
agentur NRW.MobiDrom124 und dem Landesprogramm 
MaaS NRW125 verfolgt NRW einen vergleichbaren Ansatz 
wie Baden-Württemberg in Hinsicht auf Datenver-
fügbarkeit, -qualität und -nutzung. Die Digitalisie-
rungsoffensive ist eine gemeinsame Initiative des 
Verkehrsministeriums, der Zweckverbände und der 
Verkehrsverbünde und -unternehmen in NRW, in deren 
Rahmen auch noch weitere Projekte laufen, die ange-
bots- und nutzungsorientiert Ausbau und Entwicklung 
der ÖPNV-Dateninfrastruktur, von elektronischem 
Ticketing mit verbundübergreifenden Tarifen und von 
Echtzeitinformationen zu Verfügbarkeit und Nutzung der 
verschiedenen Mobilitätsangebote vorantreiben sollen.126

Der Hamburger Senat hat unter dem Titel Verkehr 4.0 
bereits im Jahr 2016 eine „Strategie zur Weiterentwick-
lung und Umsetzung von Maßnahmen Intelligenter 
Transportsysteme in Hamburg“ 127 beschlossen. Die Stra-
tegie enthält folgende Handlungsfelder, die alle auch auf 
der Verfügbarkeit miteinander kompatibler, qualitätsge-
sicherter Daten und Informationen aufbauen: intelligente 
Verkehrssteuerung und -lenkung, intelligente Infra-
struktur, intelligentes Parken, Mobilität als Service (ent-
spricht MaaS), automatisierte und vernetzte Mobilität. In 
einem Fortschrittsbericht von 2018128 wurden zu diesen 
Themen unter anderem Zielbilder für 2030, Zwischen-

122 BMDV (2022).
123 DRM (2023).
124 VRR (2023).
125 Ebd.
126 VRR (2020).
127 BWVI (2016).
128 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2018).

ziele für 2021 und spezifische Kernprojekte formuliert. 
Diese wurde im Rahmen der Ausrichtung des ITS-Welt-
kongress 2021 zu 42 Ankerprojekten weiterentwickelt.129 
Gegenwärtiges Ziel der Hamburger Aktivitäten in diesem 
Bereich ist es, mithilfe von Fördermitteln des Bundes zur 
Metropol-Modellregion Mobilität zu werden.130 Aktuell 
liegt der Fokus dabei auf verschiedenen Projekten zu 
autonomen und vernetzten Verkehren. Neben einem 
Referat Digitale Mobilität mit zwei Stellen in der zustän-
digen Behörde für Verkehr und Mobilitätswende131 ist 
die New Mobility Solutions Hamburg GmbH an diesem 
Projekt beteiligt.

7.3 Verkehrsmodelle:  
Der Blick in die Zukunft

Eine wichtige Voraussetzung für eine vorausschauende 
und integrierte Verkehrsplanung ist die Möglichkeit, die 
Entwicklung der Mobilitätsnachfrage und somit des Ver-
kehrsgeschehens unter verschiedenen politischen und 
gesellschaftlichen Szenarien abzuschätzen. Dabei sollen 
auch relevante Rahmenbedingungen wie Energiepreise, 
Bevölkerungsentwicklung oder finanzpolitische Ent-
scheidungen berücksichtigt werden können. Zu diesem 
Zweck werden Verkehrsnachfragemodelle genutzt (im 
Folgenden: Verkehrsmodelle). Sie verwenden Eingangs-
größen wie Anfangs- und Zielorte für Mobilität (inklu-
sive der räumlichen Verteilung der Wohnbevölkerung, 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Zielen für Einkauf, 
Freizeit, medizinischer Versorgung und Behörden) 
sowie Netzdaten zu Infrastruktur und Angeboten für die 
betrachteten Verkehrsträger. Die Ergebnisse basieren 
zusätzlich auf Annahmen zu den Mobilitätsentscheidun-
gen von Bevölkerung und Unternehmen unter den jewei-
ligen Rahmenbedingungen. Die Modelle werden mithilfe 
eines oder mehrerer Basisjahre kalibriert, für die Model-
lergebnisse mit echten Daten verglichen werden können. 
Im Idealfall enthält ein Verkehrsmodell dann den digitalen 
Zwilling des realen Verkehrssystems – erst im Istzustand 
und dann so, wie es im Prognosejahr aussehen soll.

129 BVM (o. J.a).
130 BVM (2022b).
131 BVM (2023a).
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In vielen Kommunen – besonders in den größeren – 
kommen solche Modelle zum Einsatz und manche Länder 
lassen ebenfalls eigene Verkehrsmodelle erstellen. Die 
entsprechenden Verfahren sind daten-, kosten- und 
zeitintensiv und die Modelle müssen zudem nach ihrer 
Erstellung kontinuierlich gepflegt werden, um sie aktuel-
len Entwicklungen anzupassen. Daher können die Länder 
ihre Kommunen unterstützen, indem sie ihnen die Nut-
zung und bei Bedarf Anpassung der Landesmodelle für 
eigene Planungen ermöglichen. Dies ist zum Beispiel in 
Bayern der Fall, dessen Verkehrsmodell 2035 als Progno-
sejahr betrachtet.132 Auch das landesweite Verkehrsmo-
dell Baden-Württembergs sollen Planungsbehörden und 
öffentlichen Aufgabenträger dann für ihre Arbeit nutzen 
können, wenn es plangemäß 2025 verfügbar sein wird.133

Hamburg verfügt bereits seit einigen Jahren über ein 
Verkehrsmodell (Prognosejahr 2030), mit dessen Hilfe 
unter anderem Szenarien für die Strategie Mobilitäts-
wende berechnet wurden, die im November 2023 
beschlossen wurde.134 In NRW befindet sind ein Landes-
verkehrsmodell für das Prognosejahr 2035 im Aufbau, 
das vornehmlich dazu genutzt werden soll, Bedarfspläne 
für den ÖPNV, für Radschnellverbindungen und für Lan-
desstraßen erstellen zu können.135 Dieses Modell soll nach 
seiner Fertigstellung ebenfalls interessierten Dritten 
zugänglich gemacht werden. 

Es ist generell zu beachten, dass die im jeweiligen 
Modell enthaltenen Annahmen zu sowohl der Entwick-
lung volkswirtschaftlicher Rahmensetzungen oder der 
 Energie- und Fahrkartenpreise als auch zur Abhängig-
keit von Mobilitätsentscheidungen von diesen Fakto-
ren einen sehr großen Einfluss auf die prognostizierte 
Nachfrage haben. Diese sollten somit im Rahmen regi-
onaler Verkehrsmodellierungen auf eine entsprechende 
Aktualität überprüft werden.

132 StMB (2022a).
133 VM (o. J.a).
134 Gessert (2020); BVM (2023b).
135 Plück; Schiller (2022).
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8.1 Zusammenarbeit auf  
behördlicher Ebene

Die Ressortzuständigkeiten für Verkehr und Mobilität 
beziehungsweise Klimaschutz liegen in den Ländern 
generell in der Hand verschiedener Ministerien, teil-
weise auch in der Hand unterschiedlicher Parteien (vgl. 
Tabelle 1, Abschnitt 2.2). Bei der Planung und Umsetzung 
entsprechender Maßnahmen sind zudem häufig eine 
oder mehrere nachgeordnete Behörden oder weitere Ver-
waltungsebenen beteiligt. Diese häufig recht vielfältigen 
Konstellationen machen es aus Sicht vieler Beteiligter 
besonders wichtig, transparente und stabile Struktu-
ren für Kommunikation und Abstimmung zu schaffen. 
Dabei werden bisweilen auch relevante Akteure aus dem 
Privatsektor beteiligt. 

In Brandenburg werden für Projekte, für die ressort-
übergreifende Beiträge und Beteiligungen als wichtig 
erachtet werden, Interministerielle Arbeitsgruppen 
(IMAG) unter der Leitung des hauptverantwortlichen 
Ministeriums gebildet. Beispiele sind die Erarbeitung des 
Klimaplans136 (vgl. Abschnitt 4.1) oder der Radverkehrs-
strategie137 (vgl. Abschnitt 4.2). Auch in Baden-Württem-
berg existieren ressortübergreifende Arbeitsgruppen, 
unter anderem zum Thema Ladeinfrastruktur für Elekt-
romobilität. Diese Gruppe trifft sich mindestens zweimal 
pro Jahr und beschäftigt sich mit der Entwicklung und 
Evaluation strategischer Maßnahmen. In ihr sind neben 
den Landesministerien auch relevante Landesagenturen 
vertreten.138

In Hamburg existiert als ständiges Gremium die Senats-
kommission (SenKo) für Klimaschutz und Verkehrs-
wende. Unter Vorsitz des Ersten Bürgermeisters soll 
sie im achtwöchigen Turnus den Austausch zwischen 
den zuständigen Mitgliedern des Senats sowie den 
Hamburger Bezirken ermöglichen und bei der Umsetzung 
der entsprechenden Strategien unterstützten und 
beraten. In der SenKo kommen nicht nur die Senator:in-
nen sowie Staatsrät:innen der für die beiden Themen 
verantwortlichen Häuser zusammen (vgl. Tabelle 1), 
sondern auch diejenigen aus der Finanz- und Innen-
behörde, aus der Behörde für Wissenschaft, Forschung, 

136 MLUK (o. J.); MLUK (2022).
137 MIL (2023b).
138 e-mobil BW GmbH (2020).

Gleichstellung und Verantwortliche aus den Bezirken.139 
Sowohl IMAG als auch die SenKo werden als wichtige 
und generell erfolgreiche Ansätze für ressortübergrei-
fende Zusammenarbeit und – im Falle Hamburgs – die 
vertikale Einbeziehung der nächsten Verwaltungsebene 
erachtet.

Bei einer Umstrukturierung ministerieller Ressorts oder 
der Verlagerung einzelner thematischer Zuständigkeiten 
sollte jeweils darauf geachtet werden, dass nicht nur die 
personellen Kapazitäten im Sinne der Stellenzuweisung, 
sondern auch die fachlichen Expertisen und beste-
hende Netzwerkstrukturen (mit Kommunen, Verbänden 
usw.) „mitgenommen” werden können. Und wenn neue 
Aufgaben entstehen, reicht eine einfache Neuaufteilung 
bestehender Stellen generell nicht, um diese dann auch 
fachgerecht bearbeiten zu können. Umschulungen oder 
die Schaffung neuer Stellen mit entsprechendem inhalt-
lichem Profil können dann nötig werden.
Aufgrund der engen räumlichen Verflechtung hat NRW 
Kooperationserklärungen mit dem niederländischen 
Verkehrsministerium und mit seinen fünf Partner-
provinzen unterzeichnet. In diesem Rahmen wird eine 
gemeinsame Arbeitsagenda fortgeschrieben und es fin-
den regelmäßige Treffen auf Ministerebene und Arbeits-
ebene statt.

Ein weiteres Beispiel für ein Instrument der sowohl 
ressortübergreifenden als auch innerhalb der Verwal-
tungsstrukturen vertikalen Zusammenarbeit ist das 
Hamburger Bündnis für den Rad- und Fußverkehr,140 das 
auch in anderen Bundesländern als interessantes Vorbild 
erachtet wird. Das im Stadtstaat als sehr erfolgreich 
bewertete Instrument besteht aus einer gemeinsamen 
Rahmenvereinbarung zu übergeordneten Planungsprin-
zipien wie auch konkreten Zielsetzungen (beispiels-
weise zum Ausbau der Infrastruktur) und gemeinsamen 
Projekten. Eine operativ ausgerichtete Arbeitsgruppe 
und eine strategische Lenkungsgruppe sind für die 
relevanten Prozesse und Absprachen verantwortlich. Als 

139 BUKEA (2020).
140 BVM (2022a); Es wurde von sieben der elf Senator:innen, 

dem Ersten Bürgermeister sowie allen Bezirksamtsleitun-
gen und Vorsitzenden der Bezirksversammlungen unter-
zeichnet. Zusätzliche Bündnispartner sind die relevanten 
Landesbetriebe, städtische Gesellschaften, Verkehrsbe-
triebe und der Hamburger Verkehrsverbund.

8 |  Zusammenarbeit und Kommunikation



Agora Verkehrswende | 16 Schaltstellen für die Mobilität von morgen

43

ein zentraler Grund für den Erfolg des Bündnisses wurde 
genannt, dass es den Beteiligten hilft, ihre eigenen, sehr 
vielfältigen Zuständigkeiten in einem größeren Rahmen 
wahrzunehmen und gemeinsame Ziele zu verfolgen. 
Außerdem erzeugt das Bündnis ein gewisse Verbindlich-
keit für diese Zusammenarbeit.

Die regionale Allianz für die Mobile Zukunft Mün-
chens141 bezieht sich in der Hauptsache auf das Gebiet 
des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV), 
verfolgt also keinen landesweiten Ansatz. Das Projekt ist 
jedoch nicht explizit geografisch begrenzt, sodass Koope-
rationen mit angrenzenden Landkreisen möglich sind. 
Von öffentlicher Seite sind drei Staatsministerien142 und 
alle am MVV beteiligten Kommunen involviert. Außer-
dem sind die Deutsche Bahn AG, die Industrie- und 
Handelskammer für München und Oberbayern sowie 
mehrere große Unternehmen aus der Fahrzeugbranche143 
jeweils mit leitendem Personal in der Allianz vertre-
ten. Der MVV ist für die Projektkoordination verant-
wortlich, wofür von Land und Landeshauptstadt zwei 
Stellen finanziert werden. Dadurch soll auch eine klare 
Umsetzungsorientierung im Rahmen der aktuellen Ziele 
gewährleistet sein – diese sind: 

• unter Berücksichtigung existierender teilräumlicher 
und verkehrsträgerspezifischer Einzelstrategien eine 
regionale Gesamtmobilitätsstrategie mit Orientierung 
an den EU-Vorgaben für Sustainable Urban Mobility 
Plans zu erarbeiten; 

• Problemfelder der staatlich-/interkommunalen 
Zusammenarbeit sind zu identifizieren und konkrete 
Lösungswege aufzuzeigen;

• konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Mobili-
tätsangebote im Personenverkehr sowie der Unter-
nehmenslogistik sind umzusetzen.144 

141 MVV (2023).
142 Bayerische Staatsministerien für Wohnen, Bau und 

Verkehr, für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 
sowie für Inneres, Sport und Integration.

143 BMW AG, MAN Truck & Bus SE, Siemens AG.
144 StMB (2022b).

8.2 Kommunikation und  
Öffentlichkeitsarbeit

Ein Thema, das bei den Gesprächen zu dieser Studie 
wiederholt zur Sprache kam, war die zunehmend große 
Bedeutung, die einer proaktiven und positiven Kommu-
nikation über die Verkehrswende beigemessen wird.

Einerseits stünde außer Zweifel, dass tiefgreifende Trans-
formationen notwendig sein werden, um das Ziel eines 
klimafreundlichen und sozial gerechten Verkehrssystems 
zu erreichen. Angesichts der Komplexität und des Maß-
stabs der anstehenden Veränderungen in diesem Bereich 
– zusammen mit jenen in allen anderen Sektoren – seien 
ein gewisses Maß an Überforderung und daraus erwach-
sende Abwehrreaktionen jedoch zum Teil durchaus nach-
vollziehbar. Diesen müsse somit kommunikativ begegnet 
oder, besser noch, vorgebeugt werden. Dazu bedarf es 
positiver, leicht verständlicher Zielbilder, um zu verdeut-
lichen, dass sich der Alltag der Menschen generell nicht 
im nachteiligen Sinne verändern wird, sondern dass ein 
klima- und sozialverträgliches Mobilitätssystem einen 
wichtigen Beitrag zu lebenswerteren, gesundheitsförder-
lichen Städten und Gemeinden leisten wird.

In Baden-Württemberg wurden im Sinne einer kla-
ren und positiven Kommunikation beispielsweise fünf 
konkrete Ziele für den Verkehrssektor entwickelt, die 
entsprechend des Klimaschutzszenarios 2030 zu einer 
55-prozentigen Reduktion der CO2-Emissionen beitra-
gen sollen. Zu diesen Zielen zählen „ein Fünftel weniger 
Kfz-Verkehr in Stadt und Land“ sowie „jedes zweite Auto 
fährt klimaneutral.“145 

Diese Botschaften sollen helfen zu verdeutlichen, dass die 
Verkehrswende eben nicht nur auf kosmetischen Verän-
derungen, sondern einer systematischen Transformation 
fußt. Zugleich wird durch die Quantifizierung deutlich, 
dass auch 2030 noch viele Autofahrten stattfinden 
werden und dass die Klimaziele nur mit einer schnellen 
Antriebswende sowie einer umfassenden Mobilitäts-
wende gemeinsam erreicht werden können.

Für viele der notwendigen Veränderungen gibt es zudem 
bereits jetzt gesellschaftliche Mehrheiten, die in der 
umgekehrten kommunikativen Richtung – aus der 

145 VM (2022b).
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Zivilgesellschaft zu den Entscheidungsverantwortli-
chen – häufig verloren gehen. Diese Mehrheiten können 
mithilfe repräsentativer Beteiligungsformate wie Bür-
ger:innenräte offengelegt werden. Der Mobilitätsrat aus 
Baden-Württemberg zum Landeskonzept Mobilität und 
Klima146 und der nationale Bürgerrat [sic.] Klima147 sind 
gute Beispiele hierfür.

In NRW gründete das Verkehrsministerium 2018 das 
Bündnis für Mobilität, welches aktuell aus mehr als 100 
Mitgliedern der öffentlichen Hand, Wirtschaft, Wis-
senschaft, Verkehrsbranche und Verbänden besteht. 
Vorläufer war das im Jahr 2015 gegründete Bündnis für 
Infrastruktur. Während der ursprüngliche Fokus des 
Bündnisses „auf dem Ausbau der Infrastruktur sowie 
auf der Nutzung der Potenziale der Digitalisierung“ 
lag, „gewinnt in der aktuellen Zeit immer stärker der 
Klimaschutz an Bedeutung“.148 Laut seines Webauftritts 
versteht sich das Bündnis als Brückenbauer und möchte 
nachhaltigen Konzepten, die in NRW eine einfache, 
flexible und perspektivisch klimaneutrale Mobilität 
ermöglichen, mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Dafür 
werden Formate wie Blogs, Live-Talks und der jährlich 
stattfindende Mobilitätstag NRW genutzt. 

Während das Bündnis für Mobilität hauptsächlich den 
brancheninternen Austausch fördert, wurde im Ministe-
rium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie 
von NRW ein neues Referat für Kommunikation einge-
richtet, das in seinen Aktivitäten mit einer gesamtgesell-
schaftlichen Orientierung die emotionalen Aspekte von 
Mobilität mit positiven Zukunftsbildern ansprechen soll.

Trotz dieser bereits bestehenden kommunikati-
ven Ansätze war die allgemeine Wahrnehmung der 
Expert:innen, dass es noch weiterer Aktivitäten und 
mehr leicht verständlicher, positiver Zielbilder bedarf, 
mit deren Hilfe dann auch tatsächlich in die gesamte 
Breite der Bevölkerung hinein kommuniziert werden 
müsse. Hierfür sind klar definierte Standards und Pro-
zessleitlinien eine wichtige Hilfestellung.

146 VM (2023b).
147 Bürgerrat Klima (2021).
148 Bündnis für Mobilität im Ministerium für Umwelt, 

 Naturschutz und Verkehr (o. J.).
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Nordrhein-Westfalen 
Stefan Leuchten, Referatsleiter der Abteilung 7 Klima-
schutz, klimaneutrale Transformation der Wirtschaft, 
Landesplanung im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
Thomas Plück, Leiter des Referats VII A 3 Grundsat-
zangelegenheiten der Mobilität, des Klimaschutzes im 
Verkehr, Bedarfsplanung und Tarifangelegenheiten der 
Verkehrsverbünde des Ministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen

Gesprächspartner:innen  
auf Landesebene

Teil II dieses Berichts basiert maßgeblich auf dem 
Austausch mit den folgenden Mitarbeiter:innen aus den 
genannten Landesministerien. Wir möchten uns an die-
ser Stelle herzlich für ihre wertvollen Beiträge bedanken. 
Die Gespräche wurden im Sommer 2023 geführt.

Baden-Württemberg 
Dr. Wolf Engelbach, Referatsleiter Grundsatz, Mobilitäts-
konzept, Europa im Ministerium für Verkehr

Bayern 
Dr. Matthias Dohse, Leitender Ministerialrat im Referat 
51 Verkehrspolitik und Verkehrsträgerübergreifende 
Angelegenheiten des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wohnen, Bau und Verkehr, für schriftliche Hinweise 
auf relevante Strategien und Dokumente
Georg Dunkel, Referatsleitung Mobilitätsreferat der 
 Landeshauptstadt München, für seine ergänzende 
 Perspektive 

Brandenburg 
Barbara Klebe, Referentin Grundsatz Verkehr und Mobi-
lität, Radverkehr im Ministerium für Infrastruktur und 
Landesplanung

Hamburg 
Kirsten Pfaue, Leitung Amt für Mobilitätswende Straße 
der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende

Hessen
Dr. Annika Busch-Geertsema, Referentin Mobilität, 
Logistik, Binnenschifffahrt und Stabstelle Verkehrs-
wende, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Wohnen
Dr. Barbara Lueg, Abteilung IV Klima- und Naturschutz, 
Referat IV2 Klimaplan des Hessischen Ministeriums für 
Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz

10 |  Anhang 
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den Informationen in Abschnitt 5.1 zu verstehen.  
Auch an dieser Stelle wird jedoch kein Anspruch auf 
Voll ständigkeit erhoben.

Förderdatenbanken und übersichten

In der folgenden Tabelle finden sich Links zu weiterfüh-
renden Informationsangeboten über Förderprogramme 
der Länder und des Bundes. Diese sind als Ergänzung zu 

Förderdatenbanken und -übersichten  Tabelle 5 

Bundesland Thematischer Fokus Webadressen (alle zuletzt abgerufen am 12.01.2024)

Baden 

Württemberg

Mobilität und Verkehr https://vm.badenwuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme

Rad- und Fußverkehr https://www.aktivmobilbw.de/foerdermittel/foerdermitteldeslandes/uebersichtfoerderpro

grammeland/

E-Mobilität https://www.emobilbw.de/service/foerderinformationen 

Bayern ÖPNV https://www.stmb.bayern.de/vum/handlungsfelder/oeffentlicherverkehr/strasse/foerderung/

index.php

Brandenburg Mobilität und Verkehr https://mil.brandenburg.de/mil/de/service/foerderprogramme/mobilitaetverkehr/

Hessen Mobilität und Verkehr https://mobilitaetsplanunghessen.de/foerderscoutingplattform/

Rad- und Fußverkehr https://www.nahmobilhessen.de/foerderung/

Energiewende  

inkl. (E-)Mobilität

https://leamobil.foerdermittelauskunft.de/#top

NRW Mobilität und Verkehr https://foerderfinder.nrw.de

E-Mobilität https://tool.energy4climate.nrw/foerdernavi/themenfeldauswahl?zielgruppenid=1&cluste

rid=4

Bund Elektro-Lkw und 

Ladeinfrastruktur

https://www.myeroads.de 

(Angebot gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)

Agora Verkehrswende (2024) | Alle URLs zuletzt abgerufen am 4.2.2024
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Art.  Artikel
BIP Bruttoinlandsprodukt
EW Einwohner:innen
FaNaG  Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz NRW
GG Grundgesetz
HKlimaG  Hessisches Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Anpassung 

an die Folgen des Klimawandels
HOLM House of Logistics and Mobility GmbH
IMAG Interministerielle Arbeitsgruppe(n)
KlimaG BW  Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg
KSG Bundesklimaschutzgesetz
LBO Landesbauordnung(en)
LEP Landesentwicklungsplan/-pläne
LGVFG Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Baden-Württemberg
LMK Landeskonzept Mobilität und Klima
MaaS Mobility as a Service
MiD Mobilität in Deutschland
MVV Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
NMV nicht-motorisierter Verkehr
NRW Nordrhein-Westfalen
ÖPNV  öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG-NRW  ÖPNV-Gesetz NRW 
SenKo Senatskommission
SPNV  Schienenpersonennahverkehr
SrV System repräsentativer Verkehrsbefragungen
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH
vgl. vergleiche
VMK Verkehrsministerkonferenz

Abkürzungsverzeichnis
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